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Gesetz zur Änderung des 
Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes und 

des Landesverfassungsschutzgesetzes

Vom 11. Februar 2020

Der Landtag hat am 5. Februar 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes

Das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 12. Feb-
ruar 1996 (GBl. S. 159), das zuletzt durch Artikel 2 des 
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b) In Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort »überstaat-
licher« durch die Wörter »über- oder zwischen-
staatlicher« ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort »Verschluß-
sachengrade« durch das Wort »Verschlusssachen-
grade« sowie das Wort »Verschlußsachengraden« 
durch das Wort »Verschlusssachengraden« ersetzt.

 3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort »schrift-
lichen« die Wörter »oder elektronischen« ein-
gefügt.

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort »bereits« die 
Wörter »vor weniger als fünf Jahren« einge-
fügt und das Wort »durchgeführt« wird durch 
die Wörter »abgeschlossen wurde, ohne dass 
ein Sicherheitsrisiko festgestellt« ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 »In die Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 9 
und 10 soll einbezogen werden:

 1.  der volljährige Ehegatte der betroffenen 
Person,

 2.  der Lebenspartner der betroffenen Person 
oder

 3.  der volljährige Partner, mit dem die betrof-
fene Person in einer auf Dauer angelegten 
Gemeinschaft lebt (Lebensgefährte).«

bb) In Satz 3 werden die Wörter »des Ehegatten 
oder Lebenspartners« durch die Wörter »die-
ser Person« ersetzt.

cc) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

 »Sofern die Person im Sinne des Satzes 1 in 
die Sicherheitsüberprüfung einbezogen wird, 
ist sie mitbetroffene Person.«

dd) Der neue Satz 6 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Die Wörter »oder die eheähnliche Ge-
meinschaft« werden gestrichen. 

 bbb)  Nach dem Wort »ein« werden die Wörter 
»oder begründet sie die auf Dauer ange-
legte Gemeinschaft während oder nach 
der Sicherheitsüberprüfung« eingefügt.

 ccc)  Nach dem Wort »Stelle« wird das Wort 
»unverzüglich« eingefügt.

 ddd)  Die Wörter »des Ehegatten oder des 
 Lebenspartners« werden durch die Wör-
ter »der Person im Sinne des Satzes 1« 
ersetzt.

ee) Der neue Satz 7 wird wie folgt gefasst:

 »Das gleiche gilt, wenn die Volljährigkeit des 
Ehegatten oder des Lebensgefährten während 
oder nach der Sicherheitsüberprüfung ein-
tritt.«

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter »Dieses Gesetz gilt nicht« werden 
durch die Wörter »Eine Sicherheitsüberprü-
fung ist nicht durchzuführen« ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort »ausschließlich« 
gestrichen.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 »(4) Die Sicherheitsüberprüfung kann unter- 
bleiben, wenn eine Person sich nur kurzzeitig in 
einem Sicherheitsbereich oder in einer sicher-
heitsempfindlichen Stelle aufhalten soll und durch 
eine fachkundige überprüfte Person ständig be-
gleitet wird.«

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter »einer Per-
son eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
zuweisen, übertragen oder sie dazu ermächti-
gen« durch die Wörter »eine Person mit einer 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betrauen« 
ersetzt.

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 »2.  die im Landtag vertretene politische Partei 
nach Artikel 21 des Grundgesetzes, die 
eine betroffene Person mit einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit innerhalb 
der Partei oder ihrer Stiftung betrauen 
will,«

cc) In Nummer 3 werden nach der Angabe »will,« 
die Wörter »für eine betroffene Person dieser 
nicht-öffentlichen Stelle« eingefügt.

dd) Nummer 4 wird aufgehoben.

b) In Absatz 2 werden die Wörter »deren jeweilige« 
durch die Wörter »ihrer jeweiligen« ersetzt.

c) Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

 »Die Rechtsaufsichtsbehörde ist ebenfalls zu-
ständig für die Sicherheitsüberprüfung der Ge-
heimschutzbeauftragten der Landratsämter, der 
Gemeinden und der öffentlichen Stellen, deren 
Träger eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist, die der Aufsicht des Landes untersteht, 
und ihrer Stellvertreter.«

d) In Absatz 5 werden die Wörter »der unteren 
 Sonderbehörden, der Geheimschutzbeauftragten 
sowie deren jeweilige« durch die Wörter »und der 
Geheimschutzbeauftragten der unteren Sonder-
behörden sowie ihrer jeweiligen« ersetzt.

e) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter »führt 
 Sicherheitsüberprüfungen bei Bewerbern und 
Mitarbeitern des eigenen Dienstes allein durch« 
durch die Wörter »ist für Bewerber sowie für Mit-
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arbeiter des eigenen Dienstes zuständige Stelle 
für die Sicherheitsüberprüfung und mitwirkende 
Behörde zugleich« ersetzt.

f) Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

 »(9) Die Aufgaben der zuständigen Stelle sind 
von einer von der Personalverwaltung, dem Da-
tenschutzbeauftragten und der Ansprechperson 
für Korruptionsprävention getrennten Organisa-
tionseinheit wahrzunehmen.«

 5. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

 »§ 3 a

 Geheimschutzbeauftragte,  
 Sabotageschutzbeauftragte

 (1) Die nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 3 für  
den Bereich des Geheimschutzes zuständigen Stellen 
sollen zur Erfüllung ihrer Aufgaben einen Geheim-
schutzbeauftragten sowie eine zur Vertretung berech-
tigte Person bestellen. Soweit ein Geheimschutzbe-
auftragter nicht bestellt wird, nimmt die Leitung der 
Dienststelle die Aufgaben des Geheimschutzbeauf-
tragten wahr. Der Geheimschutzbeauftragte sorgt in 
seiner Dienststelle für die Durchführung dieses Ge-
setzes und der dazu ergangenen Regelungen.

 (2) Die nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 für den Bereich 
des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes zu-
ständigen Stellen sollen zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben einen Sabotageschutzbeauftragten sowie eine 
zur Vertretung berechtigte Person bestellen. Absatz 1 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

 (3) Die näheren Aufgaben der Geheimschutzbeauf-
tragten und der Sabotageschutzbeauftragten regeln 
die allgemeinen Verwaltungsvorschriften im Sinne 
des § 34 a.«

 6. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »§ 4

 Allgemeine Grundsätze zum Schutz  
 von Verschlusssachen«

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort »Interesse« 
ein Komma und die Wörter »insbesondere 
zum Schutz des Wohles des Bundes oder 
 eines Landes,« eingefügt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Verschlusssachen können auch Produkte und 
die dazugehörenden Dokumente sowie zuge-
hörige Schlüsselmittel zur Entschlüsselung, 
Verschlüsselung und Übertragung von Infor-
mationen sein (Kryptomittel).«

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz anngefügt:

 »Geheimhaltungsbedürftig im öffentlichen 
Interesse können auch Geschäfts-, Betriebs-, 

Erfindungs-, Steuer- oder sonstige private 
 Geheimnisse oder Umstände des persönlichen 
Lebensbereichs sein.«

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

 »(1 a) Von einer Verschlusssache dürfen nur Per-
sonen Kenntnis erhalten, die aufgrund ihrer Auf-
gabenerfüllung Kenntnis haben müssen. Keine 
Person darf über eine Verschlusssache umfassen-
der oder eher unterrichtet werden, als dies aus 
Gründen der Aufgabenerfüllung notwendig ist.«

d) In Absatz 2 werden die Wörter »Eine Verschluß-
sache ist« durch die Wörter »Verschlusssachen 
werden entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit 
von einer amtlichen Stelle des Landes oder auf 
deren Veranlassung in folgende Geheimhaltungs-
grade eingestuft:« ersetzt.

e) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt:

 »(3) Wer aufgrund dieses Gesetzes oder in sons-
tiger Weise Zugang zu einer Verschlusssache 
 erlangt,

 1.  ist zur Verschwiegenheit über die ihm dadurch 
zur Kenntnis gelangten Informationen ver-
pflichtet und

 2.  hat durch Einhaltung der Schutzmaßnahmen, 
die aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, dafür Sorge zu tragen, dass keine unbe-
fugte Person Kenntnis von der Verschlusssache 
erlangt.

 (4) Öffentliche Stellen sind verpflichtet, Ver-
schlusssachen durch Maßnahmen des materiellen 
Geheimschutzes nach der jeweils für sie gelten-
den allgemeinen Verwaltungsvorschrift, die nach 
§ 34 a zu erlassen ist, so zu schützen, dass Durch-
brechungen ihrer Vertraulichkeit entgegengewirkt 
wird, und darauf hinzuwirken, dass solche Versu-
che erkannt und aufgeklärt werden können. Dies 
gilt auch für die Weitergabe von Verschlusssachen 
an nicht-öffentliche Stellen. Die eine Verschluss-
sache herausgebende Stelle kann weitere Vorga-
ben zum Schutz der Verschlusssache treffen.«

 7. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort »Anhaltspunkte« werden die 
Wörter »Folgendes begründen:« eingefügt.

bb) In Nummer 1 werden die Wörter »begründen 
oder« durch ein Komma ersetzt.

cc) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 »2.  eine besondere Gefährdung der betroffe-
nen Person, insbesondere aufgrund ihrer 
Erpressbarkeit, durch mögliche Anbah-
nungs- oder Werbungsversuche insbeson-
dere
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  a) ausländischer Nachrichtendienste, 

  b)  von Vereinigungen im Sinne der §§ 129 
bis 129 b des Strafgesetzbuches oder

  c)  von Organisationen, die Bestrebungen 
im Sinne des § 3 Absatz 2 des Landes-
verfassungsschutzgesetzes verfolgen,

 oder«

dd) In Nummer 3 wird das Wort »begründen« ge-
strichen.

b) In Satz 2 werden die Wörter »zur Person des 
 Ehegatten oder Lebenspartners« durch die Wörter 
»nach Satz 1 im Hinblick auf die mitbetroffene 
Person« ersetzt.

 8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »§ 6

 Rechte der betroffenen und  
 der mitbetroffenen Person«

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter »zur An-
hörung mit einem Rechtsanwalt erscheinen« 
durch die Wörter »im Rahmen der Anhörung 
 einen Rechtsanwalt beiziehen« ersetzt.

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter »in der Person des Ehegatten oder 
Lebenspartners« werden durch die Wörter 
»im Hinblick auf die mitbetroffene Person« 
ersetzt.

bb) Nach dem Wort »Anhaltspunkte« werden die 
Wörter »nach § 5 Absatz 1 Satz 1« eingefügt.

cc) Die Wörter »die ein Sicherheitsrisiko begrün-
den,« werden gestrichen.

dd) Das Wort »ihm« wird durch das Wort »ihr« 
ersetzt.

 9. In § 7 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort »mit« 
die Wörter »schriftlicher oder elektronischer« ein-
gefügt und die Wörter »der einbezogenen« werden 
durch die Wörter »mit schriftlicher Zustimmung der 
mitbetroffenen« ersetzt.

10. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst

 »§ 11

 Befugnis zur Datenerhebung«

b) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe »Abs. 7« 
durch die Angabe »Absatz 8« ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter »Person und bei 
dem in die Sicherheitsüberprüfung einbezo-
genen Ehegatten oder Lebenspartner« durch 
die Wörter »und der mitbetroffenen Person« 
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter »Person oder 
 ihres Ehegatten oder Lebenspartners« durch 
die Wörter »oder der mitbetroffenen Person« 
ersetzt.

11. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort »Über-
prüfungsarten« ein Komma und das Wort »Über-
prüfungszeitraum« angefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort »Bun-
deszentralregister« ein Komma und die Wör-
ter »dem Gewerbezentralregister« eingefügt.

bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2 a 
eingefügt:

 »2 a.  soweit im Einzelfall erforderlich, bei 
ausländischen betroffenen Personen, die 
keine freizügigkeitsberechtigten Unions-
bürger sind, Ersuchen um eine Über-
mittlung der nach § 3 Absatz 1 und 2 
Nummer 5, 6 und 9 des AZR-Gesetzes 
gespeicherten Daten,«

cc) In Nummer 3 wird das Wort »Grenzschutz-
direktion« durch die Wörter »in der Rechts-
verordnung nach § 58 Absatz 1 des Bundes-
polizeigesetzes bestimmte Bundespolizei-
behörde« und der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.

dd) Folgende Nummern 4 und 5 sowie folgende 
Sätze werden angefügt:

 »4.  Einsicht in erforderlichem Maße in öffent-
lich sichtbare Internetseiten zu der betrof-
fenen Person einschließlich des öffentlich 
sichtbaren Teils sozialer Netzwerke und

 »5.  Anfragen an ausländische Sicherheits-
behörden oder nach dortigem Recht für 
solche Anfragen zuständige öffentliche 
Stellen bei Auslandsaufenthalten von un-
unterbrochen längerer Dauer als sechs 
Monaten in den vergangenen fünf Jahren.

 Eine Anfrage nach Satz 1 Nummer 5 bedarf 
der gesonderten Zustimmung der betroffenen 
Person. Bei einer Anfrage dürfen an die aus-
ländischen Sicherheitsbehörden oder an die 
nach dortigem Recht für solche Anfragen zu-
ständigen öffentlichen Stellen nur folgende 
Daten übermittelt werden:

 1.  Namen, auch frühere, Vornamen, auch frü-
here,

 2. Geburtsdatum und Geburtsort,

 3.  Staatsangehörigkeit, auch frühere und wei-
tere Staatsangehörigkeiten,

 4.  Wohnsitze, Adressen des Aufenthalts in 
dem Staat, dessen Sicherheitsbehörde oder 
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zuständige öffentliche Stelle angefragt wer-
den soll,

 5. aktueller Wohnsitz, sofern erforderlich,

 6.  Nummer des Personalausweises oder Rei-
sepasses oder Kopie des Ausweisdoku-
ments, sofern erforderlich,

 7.  Angaben zu den Eltern, sofern erforderlich, 
sowie

 8. Anlass der Anfrage.

 Die Anfrage unterbleibt, wenn ihr entgegen-
stehen:

 1.  auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland,

 2.  Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik 
Deutschland oder

 3.  unter Berücksichtigung des besonderen 
 öffentlichen Interesses der Anfrage über-
wiegende schutzwürdige Interessen der be-
troffenen oder der mitbetroffenen Person.

 Das schutzwürdige Interesse der betroffenen 
oder der mitbetroffenen Person überwiegt ins-
besondere, wenn ein angemessenes Daten-
schutzniveau im angefragten Staat nicht ge-
währleistet ist. Wird eine Anfrage aus den in 
Satz 4 genannten Gründen nicht durchgeführt 
oder wurde sie nicht beantwortet, ist Absatz 5 
entsprechend anzuwenden.«

c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »Wird der 
Ehegatte oder Lebenspartner der betroffenen Per-
son in die Sicherheitsüberprüfung gemäß § 2 Ab-
satz 2 einbezogen,« durch die Wörter »Für die 
mitbetroffene Person« ersetzt und die Wörter »be-
züglich der einzubeziehenden Person« gestrichen.

d) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 »In den Fällen des § 10 Nummer 3 sind diese 
Maßnahmen in der Regel auch im Hinblick auf 
die mitbetroffene Person durchzuführen und die 
betroffene Person kann auch selbst befragt wer-
den.«

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Die Wörter »Person oder der einbezoge-
nen« werden durch die Wörter »oder der 
mitbetroffenen« ersetzt.

 bbb)  Nach den Wörtern »Staatssicherheits-
dienst der« wird jeweils das Wort »ehe-
maligen« gestrichen.

 ccc)  Die Wörter »Person oder die einbezo-
gene« werden durch die Wörter »oder 
die mitbetroffene« ersetzt.

 ddd)  Nach den Wörtern »Gebiet der« wird 
das Wort »ehemaligen« gestrichen.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Die Anfrage bezieht sich auch auf Hinweise 
über frühere Verbindungen zu einem auslän-
dischen Nachrichtendienst.«

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Soweit es eine sicherheitserhebliche Er-
kenntnis erfordert, können die betroffene und 
die mitbetroffene Person selbst befragt wer-
den.«

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

 »Reicht diese Befragung nicht aus, stehen ihr 
schutzwürdige Interessen entgegen oder er-
fordert es die Prüfung der Identität, kann die 
mitwirkende Behörde neben den Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 bis 3 weitere geeignete 
Auskunftspersonen oder andere geeignete 
Stellen befragen oder Einzelmaßnahmen der 
nächsthöheren Art der Sicherheitsüberprü-
fung durchführen. Ferner kann die betroffene 
Person aufgefordert werden, für die Aufklä-
rung der sicherheitserheblichen Erkenntnis 
geeignete Unterlagen beizubringen. Zusätz-
lich können von öffentlichen Stellen Akten 
beigezogen werden, von Gerichten, Staatsan-
waltschaften oder Finanzbehörden auch über 
Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat im 
Sinne des § 369 der Abgabenordnung.«

cc) Im neuen Satz 5 wird die Angabe »Abs. 5« 
durch die Angabe »Absatz 4« ersetzt.

g) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 »(6) Die Überprüfung erstreckt sich in der Regel 
auf den Zeitraum der letzten fünf Jahre, bei den  
in § 3 Absatz 8 Satz 1 genannten Personen auf  
den Zeitraum der letzten zehn Jahre. Internatio-
nale Vorschriften, die einen anderen Zeitraum 
vor sehen, bleiben unberührt.«

12. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In Nummer 1 werden nach dem Wort 
»Vornamen« ein Komma und die Wörter 
»auch frühere« eingefügt.

 bbb)  Nach Nummer 2 wird folgende Num-
mer 2 a eingefügt:

  »2 a. Geschlecht,«

 ccc)  In Nummer 4 werden nach dem Wort 
»Familienstand« die Wörter »und das 
Bestehen einer auf Dauer angelegten 
Gemeinschaft« eingefügt.

 ddd)  In Nummer 5 werden das Wort »ehema-
ligen« gestrichen sowie nach dem Wort 
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»Republik« das Wort »grundsätzlich« 
und nach dem Wort »Lebensjahr« ein 
Komma und die Wörter »in jedem Fall 
aber in den vergangenen fünf Jahren« 
eingefügt.

 eee) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

   »8.  private und berufliche telefonische 
und elektronische Erreichbarkeit,«

 fff)  In Nummer 9 werden nach dem Wort 
»Geburtsort« ein Komma und die Wör-
ter »Staatsangehörigkeit, Geschlecht« 
eingefügt.

 ggg)  In Nummer 10 werden nach dem Wort 
»Staatsangehörigkeiten« ein Komma 
und das Wort »Geschlecht« eingefügt.

 hhh)  In Nummer 11 werden nach dem Wort 
»Anschriften« ein Komma und die Wör-
ter »für Zeiten der Nichtbeschäftigung 
den Aufenthaltsort, sofern der jeweilige 
Zeitraum ununterbrochen mehr als drei 
Monate umfasst« eingefügt.

 iii)  In Nummer 12 werden nach dem Wort 
»Reisepasses« die Wörter »sowie die 
ausstellende Behörde und das Ausstel-
lungsdatum« eingefügt.

 jjj) Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

   »13.  laufende oder in den vergangenen 
fünf Jahren abgeschlossene Insol-
venzverfahren, in den vergangenen 
fünf Jahren gegen sie durchgeführte 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
und eine Erklärung dazu, ob zur 
Zeit die finanziellen Verpflichtun-
gen erfüllt werden können,«

 kkk)  In Nummer 14 wird das Wort »ehema-
ligen« gestrichen.

 lll)  In Nummer 16 wird das Wort »Straf-« 
durch die Wörter »Strafverfahren ein-
schließlich Ermittlungsverfahren« er-
setzt.

 mmm)  Nach Nummer 16 wird folgende 
Nummer 16 a eingefügt:

   »16 a.  strafrechtliche Verurteilungen 
im Ausland,«

 nnn)  In Nummer 17 werden die Wörter 
»Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthal-
ten, Reisen, nahen Angehörigen und 
sonstigen« durch die Wörter »Wohn-
sitze, Aufenthalte, Reisen, nahe An-
gehörige und sonstige« und das Wort 
»befaßten« durch das Wort »befass-
ten« ersetzt.

 ooo) Nummer 18 wird aufgehoben.

 ppp)  Die bisherige Nummer 19 wird Num-
mer 18 und nach der Angabe »Vorna-
men,« werden die Wörter »Geburts-
datum, Geburtsort, Geschlecht,« ein-
gefügt und das Wort »Rufnummern« 
durch die Wörter »telefonische und 
elektronische Erreichbarkeit« ersetzt.

 qqq)  Die bisherige Nummer 20 wird Num-
mer 19 und die Wörter »Angaben zu 
früheren« werden durch die Wörter 
»frühere« und der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

 rrr) Folgende Nummer 20 wird angefügt:

   »20.  die Adressen eigener Internetsei-
ten und die Mitgliedschaften in 
sozialen Netzwerken im Internet 
unter Angabe des Benutzerna-
mens.«

bb) In Satz 3 werden die Wörter »sind zwei ak-
tuelle Lichtbilder« durch die Wörter »ist ein 
aktuelles Lichtbild« ersetzt.

cc) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Im Fall der elektronischen Zustimmung zur 
Sicherheitsüberprüfung ist der Erklärung eine 
Unterschriftenprobe der betroffenen Person 
beizufügen.«

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe »Nr. 8,« 
durch das Wort »Nummer« und das Wort 
»Lichtbilder« durch die Wörter »eine Unter-
schriftenprobe « ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Angaben zu Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 
dürfen nachträglich erhoben werden, soweit 
Maßnahmen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 zu treffen sind.«

cc) In Satz 3 werden die Wörter »oder Lebens-
partners« durch ein Komma und die Wörter 
»des Lebenspartners oder des Lebensgefähr-
ten« ersetzt.

dd) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 »Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 9 ent-
fallen die Angaben zu Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 18.«

c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

 »(3) Zur mitbetroffenen Person sind zusätzlich 
die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 bis 7, Num- 
mer 12, 13, 16, 16 a und 17 genannten Daten an-
zugeben. Sofern die Zustimmung zur Einbe-
ziehung in die Sicherheitsüberprüfung nach § 2 
Absatz 2 Satz 3 in elektronischer Form erteilt 
wird, gilt Absatz 1 Satz 4 entsprechend.«
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d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »(4) Bei Sicherheitsüberprüfungen der in § 3 Ab-
satz 8 Satz 1 genannten Personen sind zusätzlich 
anzugeben:

 1. die Wohnsitze seit der Geburt,

 2.  die Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben (Namen, Vornamen, auch frühere, Geburts-
datum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und 
Geschlecht), 

 3.  die Geschwister (Namen, Vornamen, auch frü-
here, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehö-
rigkeit und Geschlecht),

 4.  abgeschlossene Strafverfahren einschließlich 
Ermittlungsverfahren und Disziplinarverfah-
ren,

 5.  alle Kontakte zu ausländischen Nachrichten-
diensten oder zu Nachrichtendiensten der Deut-
schen Demokratischen Republik,

 6.  zwei Auskunftspersonen zur Identitätsprüfung 
der betroffenen Person (Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, telefoni-
sche und elektronische Erreichbarkeit und Ver-
hältnis zur Person),

 7.  im Falle des Vorhandenseins einer mitbetroffe-
nen Person zwei Auskunftspersonen zu deren 
Identitätsprüfung (Namen, Vornamen, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift, telefonische und 
elektronische Erreichbarkeit und Verhältnis zur 
Person).«

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort »Lebenspartner« 
durch das Wort »Lebensgefährten« ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Dies gilt auch, soweit für einen nahen Ange-
hörigen der mitbetroffenen Person eine solche 
Gefahr begründet werden könnte.«

f) In Absatz 6 Satz 3 werden die Wörter »können die 
Personalakten« durch die Wörter »kann die Per-
sonalakte« ersetzt.

g) In Absatz 7 werden die Wörter »Person des Ehe-
gatten oder Lebenspartners« durch die Wörter 
»mitbetroffenen Person« und das Wort »diesen« 
durch das Wort »dieser« ersetzt.

13. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Abschluß« 
durch das Wort »Abschluss« ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort »Stelle« 
die Wörter »schriftlich oder elektronisch« einge-
fügt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort »schriftlich« 
die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter »die Mitteilung 
über« durch die Wörter »auch eine nachricht-
liche Mitteilung an« ersetzt.

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt:

 »(2 a) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem 
Ergebnis, dass die Sicherheitsüberprüfung nicht 
abgeschlossen werden kann, so teilt sie dies der 
zuständigen Stelle unter Darlegung der Gründe 
mit. Kommt die mitwirkende Behörde zu dem 
 Ergebnis, dass die Sicherheitsüberprüfung nicht 
abgeschlossen werden kann, weil die betroffene 
Person in Bezug auf den in § 12 Absatz 6 genann-
ten Zeitraum nicht überprüfbar ist, teilt sie der 
 zuständigen Stelle zusätzlich mit, welche Maß-
nahmen sie nach § 12 getroffen hat und welche 
sicherheitserheblichen Erkenntnisse sich hieraus 
ergeben haben. Die Mitteilungen erfolgen schrift-
lich oder elektronisch.«

e) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Die Bewertung der übermittelten Erkennt-
nisse erfolgt aufgrund einer am Zweck der 
Sicherheitsüberprüfung orientierten Gesamt-
würdigung des Einzelfalles, insbesondere im 
Hinblick auf die vorgesehene Tätigkeit.«

bb) Folgender Satz wird angefügt:

 »Entscheidet die zuständige Stelle, dass ein 
Sicherheitsrisiko vorliegt, das der sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit der betroffenen Per-
son entgegensteht, teilt sie dies der mitwir-
kenden Behörde schriftlich oder elektronisch 
mit.«

f) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »(4) Die zuständige Stelle teilt der betroffenen 
Person das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung 
mit.«

g) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 »(5) Die zuständige Stelle stellt die Sicherheits-
überprüfung ein, wenn die betroffene oder die 
mitbetroffene Person 

 1.  der für den Abschluss der Sicherheitsüberprü-
fung erforderlichen Mitwirkung an der Sicher-
heitsüberprüfung nicht nachkommt oder

 2.  in Bezug auf den in § 12 Absatz 6 genannten 
Zeitraum nicht überprüfbar ist.

 Ohne eine abgeschlossene Sicherheitsüberprü-
fung, die zum Ergebnis hat, dass kein Sicherheits-
risiko vorliegt, darf die betroffene Person nicht 
mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit be-
traut werden. § 2 Absatz 1 Satz 4, § 8 Absatz 2 
und § 15 bleiben unberührt.«
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14. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Zuweisung« 
durch die Wörter »Betrauung mit« ersetzt.

b) Die Wörter »§ 2 Abs. 1 Satz 1 die sicherheitsemp-
findliche Tätigkeit der betroffenen Person vor 
 Abschluß der Sicherheitsüberprüfung erlauben« 
werden durch die Wörter »§ 2 Absatz 1 Satz 1 die 
betroffene Person vor Abschluss der Sicherheits-
überprüfung mit einer sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit betrauen« ersetzt.

15. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort »über« das Wort 
»die« durch die Wörter »Veränderungen der« er-
setzt und die Wörter »eine sicherheitsempfind-
liche Tätigkeit ausüben« werden durch die Wörter 
»mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
 betraut werden sollen oder bereits betraut sind« 
ersetzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 werden nach der Angabe »Über-
weisungsbeschlüsse,« die Wörter »Mitteilun-
gen über abgeschlossene Insolvenzverfahren 
sowie Beschlüsse zur Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens und zur Restschuldbefrei-
ung,« eingefügt.

bb) In Nummer 5 werden das Wort »Straf-« durch 
die Wörter »Strafverfahren einschließlich Er-
mittlungsverfahren«, das Wort »Disziplinar-
sachen« durch das Wort »Disziplinarver-
fahren« und der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt:

 »6. Nebentätigkeiten.«

16. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Abschluß« 
durch das Wort »Abschluss« ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Wörter »Person oder den 
in die Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehe-
gatten oder Lebenspartner« durch die Wörter 
»oder die mitbetroffene Person« ersetzt.

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 »(3) Liegt eine sicherheitserhebliche Erkenntnis 
vor, kann die zuständige Stelle die weitere Be-
trauung der betroffenen Person mit der sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit bis zu einer end-
gültigen Entscheidung über das Vorliegen eines 
Sicherheitsrisikos untersagen, sofern die beson-
dere Bedeutung der Erkenntnis und die Art der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit dies erfordern 
und die Untersagung keinen Aufschub duldet. § 6 
bleibt unberührt.«

17. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Ergänzung« 

durch das Wort »Aktualisierung« und das Wort 
»Sicherheitserklärung« durch das Wort »Sicher-
heitsüberprüfung« ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter »alle fünf Jahre« werden durch 
die Wörter »nach fünf Jahren« und das Wort 
»ergänzen« durch das Wort »aktualisieren« 
ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

 »Die zuständige Stelle prüft die Aktualisie-
rungen auf ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit; § 13 Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend. 
Die zuständige Stelle beauftragt die mitwir-
kende Behörde, die Maßnahmen nach § 12 
Absatz 1 im erforderlichen Umfang für die 
betroffene und die mitbetroffene Person er-
neut durchzuführen und zu bewerten.«

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter »Bei sicherheits-
empfindlichen Tätigkeiten nach § 10 ist in der 
Regel im Abstand von zehn Jahren« durch die 
Wörter »Im Abstand von in der Regel zehn 
Jahren ist« ersetzt.

bb) In Satz 3 Halbsatz 2 werden vor dem Wort 
»die« die Wörter »bei der Sicherheitsüber-
prüfung nach den §§ 9 oder 10 kann« einge-
fügt und nach dem Wort »Behörde« das Wort 
»kann« gestrichen.

cc) In Satz 4 werden nach den Wörtern »bedarf 
der schriftlichen« die Wörter »oder elektro-
nischen« eingefügt und die Wörter »seines 
Ehegatten oder Lebenspartners, falls er ein-
bezogen wird« werden durch die Wörter »der 
mitbetroffenen Person« ersetzt.

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 »(3) Verweigert die betroffene oder die mitbetrof-
fene Person die erforderliche Mitwirkung bei den 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2, darf die 
betroffene Person nicht weiter mit einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit betraut werden. § 14 
Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.«

18. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird nach den 
 Wörtern »Staatssicherheitsdienst der« das Wort 
»ehemaligen« gestrichen.

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 werden die Wörter »des Fami-
lienstandes,« gestrichen.

bb) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 
eingefügt:

 »4.  Beginn oder Ende einer Ehe, einer Le-
benspartnerschaft oder einer auf Dauer 
angelegten Gemeinschaft,«
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cc) Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden die 
Nummern 5 bis 7.

dd) In der neuen Nummer 6 werden nach der An-
gabe »Überweisungsbeschlüsse,« die Wörter 
»Mitteilungen über abgeschlossene Insolven-
zverfahren sowie Beschlüsse zur Eröffnung 
 eines Insolvenzverfahrens und zur Rest-
schuldbefreiung sowie« eingefügt.

ee) In der neuen Nummer 7 wird das Wort 
»Straf-« durch die Wörter »Strafverfahren 
einschließlich Ermittlungsverfahren« und das 
Wort »Disziplinarsachen« durch das Wort 
»Disziplinarverfahren« ersetzt.

c) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 »Zum Zwecke der Prüfung nach § 2 Absatz 1  
Satz 4 kann der anfordernden Stelle die Sicher-
heitsakte zur Einsichtnahme übersandt werden.«

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In Nummer 3 werden die Wörter »des 
Familienstandes,« gestrichen und der 
Punkt am Ende wird durch ein Komma 
ersetzt.

 bbb) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

  »4.  Beginn oder Ende einer Ehe, einer 
Lebenspartnerschaft oder einer auf 
Dauer angelegten Gemeinschaft.«

bb) In Satz 2 wird die Angabe »Nr. 4 bis 6« durch 
die Wörter »Nummer 5 bis 7« ersetzt.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:

 »Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.  
Im Falle des Wechsels der Dienststelle oder 
des Dienstherrn ist die Sicherheitsüberprü-
fungsakte auf Anforderung an die zuständige 
mitwirkende Behörde abzugeben, wenn eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit nicht nur 
vorübergehend ausgeübt werden soll.«

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe »Nr. 3« durch die 
Wörter »Nummer 3 und 4« ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe »Abs. 2 Nr. 1« durch 
die Wörter »Absatz 2 Satz 1 Nummer 1« er-
setzt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

 »Die in Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Daten sind unverzüglich der mitwirkenden 
Behörde zu übermitteln, wenn sicherheitser-
hebliche Erkenntnisse oder Erkenntnisse, die 
ein Sicherheitsrisiko begründen, vorliegen.«

f) Folgende Absätze 6 bis 8 werden angefügt:

 »(6) Die Sicherheitsakte und die Sicherheitsüber-
prüfungsakte dürfen auch in elektronischer Form 

geführt werden. Insoweit kommen die Rege-
lungen zu personenbezogenen Daten in Akten 
 Absatz 1 bis 4 und 8, § 20 und § 23 Absatz 1 zur 
Anwendung. Eine Abfrage personenbezogener 
Daten mittels automatisierter Verarbeitung ist nur 
zulässig, wenn für die Daten die Voraussetzung 
der Speicherung nach § 21 vorliegt. Der automa-
tisierte Abgleich personenbezogener Daten ist 
 unzulässig.

 (7) Bei jeder Abfrage einer Sicherheitsüber-
prüfungsakte mittels automatisierter Verarbeitung 
nach Absatz 6 sind für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle der Zeitpunkt, die Angaben, die die 
Feststellung der abgefragten Daten ermöglichen, 
sowie Angaben zur Feststellung des Abfragenden 
zu protokollieren. Die protokollierten Daten dür-
fen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung, zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungs-
anlage sowie für hiermit in Zusammenhang ste-
hende Maßnahmen gegenüber Bediensteten ver-
wendet werden. Die Protokolldaten sind nach 
Ablauf von zwei Jahren zu löschen. Die Löschung 
dieser Daten unterbleibt, soweit die Daten für 
Maßnahmen gegenüber Bediensteten nach Satz 2 
von Bedeutung sein können. In diesem Fall ist die 
Verarbeitung der Daten einzuschränken; sie dür-
fen nur für diesen Zweck verwendet werden.

 (8) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf  
bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen im 
Sinne des § 3 Absatz 8 Satz 1 die Sicherheitsakte 
zusammen mit der Sicherheitsüberprüfungsakte 
in einem gemeinsamen Aktenvorgang unter Be-
achtung der für die jeweiligen Akten geltenden 
unterschiedlichen Verwendungs- und Auskunfts-
regelungen führen.«

19. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort »wenn« die 
Wörter »bekannt wird, dass« eingefügt und 
die Wörter »aufnimmt, es sei denn, die betrof-
fene Person willigt in die weitere Aufbewah-
rung ein« werden durch die Wörter »aufge-
nommen hat« ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort »vernichten« 
das Komma und die Wörter »es sei denn, die 
betroffene Person willigt in die weitere Auf-
bewahrung ein oder es ist beabsichtigt, der 
betroffenen Person in absehbarer Zeit erneut 
eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuzu-
weisen, zu übertragen oder sie dazu zu er-
mächtigen« gestrichen.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:

 »Eine Vernichtung unterbleibt, wenn
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 1.  die betroffene Person in die weitere Aufbe-
wahrung einwilligt,

 2.  ein Verwaltungsstreitverfahren oder ein 
Gerichtsverfahren anhängig ist, für das die 
Unterlagen über die Sicherheitsüberprü-
fung von Bedeutung sind,

 3.  beabsichtigt ist, die betroffene Person in 
absehbarer Zeit mit einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit zu betrauen oder

 4.  Grund zu der Annahme besteht, dass durch 
sie schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person beeinträchtigt würden.

 Im Fall des Satzes 3 Nummer 4 ist die Ver-
arbeitung einzuschränken; die Akte ist mit 
 einem entsprechenden Vermerk zu versehen. 
In diesem Fall dürfen die Daten nur noch mit 
Einwilligung der betroffenen Person gespei-
chert, genutzt, verändert, übermittelt und ge-
löscht werden.«

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe »Abs. 7« durch die 
Wörter »Absatz 8 Satz 1« ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

 »Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.«

20. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe »20« durch die 
 Angabe »19« ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe »20« 
durch die Angabe »19« ersetzt und die Wörter 
»Person und des in die Sicherheitsüber-
prüfung einbezogenen Ehegatten oder Le-
benspartners« werden durch die Wörter »und 
der mitbetroffenen Person« ersetzt.

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe »§ 6« die 
 Angabe »Absatz 2« eingefügt.

21. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nach Nummer 1 wird folgende Num-
mer 2 eingefügt:

  »2.  die mit anderen gesetzlich geregelten 
Überprüfungsverfahren zur Feststel-
lung der Zuverlässigkeit verfolgten 
Zwecke,«

 bbb)  Die bisherigen Nummern 2 und 3 wer-
den die Nummern 3 und 4.

 ccc)  In der neuen Nummer 3 werden nach 
dem Wort »der« die Wörter »Verhinde-
rung, sonstigen Verhütung oder« einge-
fügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Die Übermittlung und Nutzung nach Satz 1 
Nummer 2 ist auf sicherheitserhebliche Er-
kenntnisse zu beschränken, die für die Bewer-
tung der Zuverlässigkeit für die vorgesehene 
Verwendung von Bedeutung sein können.«

cc) Im neuen Satz 3 wird die Angabe »Nr. 2« 
durch die Angabe »Nummer 3« ersetzt.

dd) Im neuen Satz 4 werden die Wörter »zur Ge-
währleistung des Verschlußsachenschutzes« 
durch die Wörter »zu dem mit der Sicher-
heitsüberprüfung verfolgten Zweck« ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe »Nr. 2« durch 
die Angabe »Nummer 3« ersetzt.

22. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »In Akten ist dies zu vermerken.«

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 »Wird die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten von der betroffenen Person bestritten, 
ist dies in Akten zu vermerken oder in Da-
teien auf sonstige Weise festzuhalten.«

cc) Im neuen Satz 4 werden die Wörter »diesem 
Falle« durch die Wörter »diesen Fällen« er-
setzt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In Buchstabe a werden nach dem Wort 
»wenn« die Wörter »bekannt wird, dass« 
eingefügt und die Wörter »aufnimmt, es 
sei denn, die betroffene Person willigt in 
die weitere Speicherung ein« durch die 
Wörter »aufgenommen hat« ersetzt.

 bbb)  In Buchstabe b werden die Wörter »es 
sei denn, die betroffene Person willigt in 
die weitere Speicherung ein oder es ist 
beabsichtigt, der betroffenen Person in 
absehbarer Zeit eine sicherheitsempfind-
liche Tätigkeit zuzuweisen, zu über-
tragen oder sie dazu zu ermächtigen,« 
gestrichen.

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 »2. von der mitwirkenden Behörde

  a)  bei allen Überprüfungsarten innerhalb 
eines Jahres, wenn bekannt wird, dass 
die betroffene Person keine sicherheits-
empfindliche Tätigkeit aufgenommen 
hat und keine sicherheitserheblichen 
Erkenntnisse angefallen sind,

  b)  bei allen Überprüfungsarten nach Ab-
lauf von fünf Jahren, wenn bekannt 



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 35

wird, dass die betroffene Person keine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit auf-
genommen hat und sicherheitserheb-
liche Erkenntnisse angefallen sind; in 
diesem Fall dürfen die personenbezo-
genen Daten nur nach Maßgabe des 
§ 22 Absatz 1 und 2 genutzt und über-
mittelt werden,

  c)  bei einfachen Sicherheitsüberprüfun-
gen nach Ablauf von fünf Jahren nach 
dem Ausscheiden der betroffenen Per-
son aus der sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit,

  d)  bei erweiterten Sicherheitsüberprüfun-
gen und erweiterten Sicherheitsüber-
prüfungen mit Sicherheitsermittlungen 
nach Ablauf von 15 Jahren nach dem 
Ausscheiden der betroffenen Person 
aus der sicherheitsempfindlichen Tä-
tigkeit.«

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Die Löschung nach Absatz 2 Satz 1 unter-
bleibt, wenn 

 1.  die betroffene Person in die weitere Spei-
cherung einwilligt,

 2.  ein Verwaltungsstreitverfahren oder ein 
Ge richtsverfahren anhängig ist, für das die 
gespeicherten personenbezogenen Daten 
von Bedeutung sind,

 3.  beabsichtigt ist, die betroffene Person in 
absehbarer Zeit mit einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit zu betrauen oder

 4.  Grund zu der Annahme besteht, dass durch 
sie schutzwürdige Belange der betroffenen 
Person beeinträchtigt würden.«

bb) In Satz 2 werden die Wörter »In diesem Fall« 
durch die Wörter »Im Fall des Satzes 1 Num-
mer 4« ersetzt.

23. In der Überschrift des Fünften Abschnitts werden die 
Wörter »bei Sicherheitsüberprüfungen« gestrichen.

24. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Dem bisherigen Text wird die Absatzbezeichnung 
»(1)« vorangestellt.

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Sicherheitsüberprüfungen von betroffenen Per-
sonen, die von der zuständigen Stelle zu einer 
 sicherheitsempfindlichen Tätigkeit nach § 1 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 in einer nicht-öffentlichen 
Stelle ermächtigt werden sollen, werden nach die-
sem Gesetz durchgeführt.«

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 »(2) Sofern betroffene Personen nicht-öffentlicher 
Stellen mit einer sicherheitsempfindlichen Tätig-
keit nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 oder Absatz 3  
in einer öffentlichen Stelle betraut werden sollen, 
gelten die nachfolgenden Sonderregelungen.«

25. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe »Abs. 2 Nr. 1 bis 3« wird durch 
die Wörter »Absatz 2 Nummer 1 und 2« 
 ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

 »Sie kann ihre Befugnis auf eine ihr nach-
geordnete Behörde übertragen.«

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Die Aufgaben der nicht-öffentlichen Stelle 
nach diesem Gesetz übernimmt

 1.  für den Bereich des Geheimschutzes nach § 1 
Absatz 2 ein Sicherheitsbevollmächtigter,

 2.  für den Bereich des vorbeugenden personellen 
Sabotageschutzes nach § 1 Absatz 3 ein Sabo-
tageschutzbeauftragter.

 Für den Sicherheitsbevollmächtigten sowie den 
Sabotageschutzbeauftragten ist eine zur Vertre-
tung berechtigte Person zu bestellen.«

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »§ 3 Absatz 9 gilt für die nicht-öffentliche 
Stelle entsprechend.«

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort »Aus-
nahmen« die Wörter »von § 3 Absatz 9« ein-
gefügt.

26. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort »ist« die 
Wörter »oder beschäftigt werden soll« einge-
fügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Die Sicherheitserklärung kann in den Fällen 
des Satzes 1 mit Zustimmung der zuständigen 
Stelle auch der nicht-öffentlichen Stelle zuge-
leitet werden, für die die betroffene Person 
tätig werden soll.«

cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 »Die Zustimmung der mitbetroffenen Person 
ist beizufügen.«

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angabe »Abs. 2« durch 
die Angabe »Absatz 3« und die Wörter »dem 
Grundsatz der Wahrnehmung der Aufgaben 
der nicht-öffentlichen Stelle durch eine von 
der Personalverwaltung getrennte Organisa-
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tionseinheit« durch die Angabe »§ 3 Ab- 
satz 9« ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Die Zustimmung der mitbetroffenen Person 
ist beizufügen.«

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter »Person des 
Ehegatten oder Lebenspartners« durch die Wörter 
»mitbetroffenen Person« ersetzt und nach dem 
Wort »können« werden die Wörter »von dieser« 
eingefügt.

27. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Abschluß« 
durch das Wort »Abschluss« ersetzt.

b) Die Absatzbezeichnung »(1)« wird gestrichen.

c) In Satz 1 wird das Wort »zur« durch die Wörter 
»mit der« und die Wörter »ermächtigt oder nicht 
ermächtigt« werden durch die Wörter »betraut 
oder nicht betraut« ersetzt.

d) In Satz 2 werden die Wörter »der Ermächtigung 
zur« durch die Wörter »oder Aufhebung der Be-
trauung mit der« ersetzt.

e) In Satz 3 werden die Wörter »Zur Gewährleistung 
des Verschlußsachenschutzes« durch die Wörter 
»Sofern es zu dem mit der Überprüfung verfolg-
ten Zweck zwingend erforderlich ist,« ersetzt und 
nach dem Wort »können« die Wörter »abwei-
chend von Satz 2« eingefügt.

f) In Satz 5 werden die Wörter »Person oder den  
in die Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehe-
gatten oder Lebenspartner« durch die Wörter 
»oder die mitbetroffene Person« ersetzt.

28. § 29 wird wie folgt gefasst:

 »§ 29

 Aktualisierung der Sicherheitsüberprüfung  
 und Wiederholungsüberprüfung

 Abweichend von § 18 Absatz 1 leitet die nicht-öf-
fentliche Stelle der betroffenen Person ihre Sicher-
heitserklärung auf Anforderung der zuständigen 
Stelle zu und prüft die Aktualisierungen auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit. § 18 Absatz 2 und 3 
bleibt unberührt.«

29. § 30 wird wie folgt gefasst:

 »§ 30

 Übermittlung von Informationen  
 über persönliche und arbeitsrechtliche Verhältnisse

 (1) Die nicht-öffentliche Stelle hat der zuständigen 
Stelle unverzüglich mitzuteilen:

1. das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit,

2. Änderungen des Namens, eines Wohnsitzes und 
der Staatsangehörigkeit,

3. Beginn oder Ende einer Ehe, einer Lebenspartner-
schaft oder einer auf Dauer angelegten Gemein-
schaft und

4. auf Anfrage der zuständigen Stelle weitere bei der 
nicht-öffentlichen Stelle vorhandenen Informa-
tionen zur Aufklärung sicherheitserheblicher Er-
kenntnisse.

 (2) § 2 Absatz 2 Satz 6 und 7, § 14 Absatz 4 Satz 1 
und § 16 gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
der zuständige Stelle die nicht-öffentliche Stelle 
tritt.«

30. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In die Überschrift werden nach dem Wort »Reise-
beschränkungen« die Wörter »und Anzeige-
pflicht« eingefügt.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »den« durch die 
Angabe »§ 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2,« ersetzt.

c) In Absatz 2 wird das Wort »fremde« durch das 
Wort »ausländische« ersetzt.

d) In Absatz 3 werden die Wörter »in oder durch 
Staaten, in denen nach Feststellung des Innen-
ministeriums besondere Sicherheitsrisiken für die 
mit sicherheitsempfindlicher Tätigkeit befaßten 
Personen zu besorgen sind,« gestrichen und das 
Wort »fremder« wird durch das Wort »ausländi-
scher« ersetzt.

31. In § 34 Absatz 1 werden nach dem Wort »Rechtsvor-
schriften« die Wörter »über- oder« eingefügt.

32. Nach § 37 wird folgender § 38 angefügt:

 »§ 38

 Übergangsregelung

 Bei Sicherheitsüberprüfungsverfahren von betroffe-
nen Personen, die vor dem 1. Januar 2009 mit einer 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut wurden 
und für die in den vergangenen zehn Jahren vor  
dem 1. März 2020 keine Wiederholungsüberprüfung 
durchgeführt wurde, gilt bis zum 1. März 2025 § 18 
Absatz 2 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Wieder-
holungsüberprüfung an die Stelle der nächsten regu-
lären Aktualisierung tritt.«

33. In § 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 26 Absatz 1 wird 
das Wort »Verschlußsache« jeweils durch das Wort 
»Verschlusssache« ersetzt.

34. In § 1 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3, Absatz 5 Satz 1, 
§ 4 Absatz 1 Satz 1, § 8 Absatz 1 Nummer 1, § 9 
Nummer 1 und 2 sowie § 10 Nummer 1 und 2 wird 
das Wort »Verschlußsachen« jeweils durch das Wort 
»Verschlusssachen« ersetzt.

35. Das Inhaltsverzeichnis ist entsprechend anzupassen.
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Artikel 2

Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes

§ 7 des Landesverfassungsschutzgesetzes in der Fassung 
vom 5. Dezember 2005 (GBl. 2006, S. 1), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GBl S. 1552, ber. 2019, S. 33) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

 »(2) Informationen, die nach Absatz 1 gespeicherte 
Angaben belegen, dürfen auch gespeichert werden, 
wenn in ihnen weitere personenbezogene Daten Drit-
ter enthalten sind. Eine Abfrage von Daten Dritter mit-
tels automatisierter Verarbeitung ist unzulässig.«

2. Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden die Absätze 3 
bis 6.

3. Der neue Absatz 3 Satz 1 wird aufgehoben.

4. Im neuen Absatz 4 wird die Angabe »Absatz 2« durch 
die Angabe »Absatz 3« ersetzt.

5. Folgender Absatz wird angefügt:

 »(7) Akten oder Auszüge aus Akten dürfen auch in 
elektronischer Form geführt werden. Insoweit kom-
men die Regelungen zu personenbezogenen Daten  
in Akten in den Absätzen 1, 2, 5 und 6, § 5 Absatz 1 
Satz 1, § 8 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und § 14 Ab-
satz 1 und 4 zur Anwendung. Eine Abfrage personen-
bezogener Daten nach § 8 Absatz 1 Satz 1 mittels 
 automatisierter Verarbeitung ist unzulässig. Der auto-
matisierte Abgleich personenbezogener Daten ist un-
zulässig. Bei jeder Abfrage mittels automatisierter 
Verarbeitung sind für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle der Zeitpunkt, die Angaben, die die Feststellung 
der abgefragten Daten ermöglichen, sowie Angaben 
zur Feststellung des Abfragenden zu protokollieren. 
Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung, zur Sicher-
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Daten-
verarbeitungsanlage sowie für hiermit in Zusammen-
hang stehende Maßnahmen gegenüber Bediensteten 
verwendet werden. Die Protokolldaten sind nach Ab-
lauf von zwei Jahren zu löschen. Die Löschung dieser 
Daten unterbleibt, soweit die Daten für Maßnahmen 
gegenüber Bediensteten nach Satz 2 von Bedeutung 
sein können. In diesem Fall ist die Verarbeitung der 
Daten einzuschränken; sie dürfen nur für diesen 
Zweck verwendet werden.«

Artikel 3

Inkrafttreten

Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 
tritt am 31. August 2020 in Kraft, im Übrigen tritt dieses 
Gesetz am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 11. Februar 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Hermann Erler

Gesetz zum Abbau verzichtbarer 
Formerfordernisse

Vom 11. Februar 2020

Der Landtag hat am 5. Februar 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

INHALTSÜBERSICHT

Artikel 1 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
gehobenen Verwaltungsdienst

Artikel 2 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
mittleren Verwaltungsdienst

Artikel 3 Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den gehobenen vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst

Artikel 4 Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst

Artikel 5 Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den mittleren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst

Artikel 6 Änderung der Verordnung des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz über die Durchführung von 
Fortbildungsprüfungen in den Berufen der Landwirtschaft

Artikel 7 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
gehobenen Archivdienst

Artikel 8 Änderung des Gesetzes über die Gutachterstelle für die frei-
willige Kastration und andere Behandlungsmethoden

Artikel 9 Änderung der Verordnung des Sozialminis teriums über das 
Verfahren der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration 
und an dere Behandlungsmethoden

Artikel 10 Änderung des Landesmediengesetzes

Artikel 11 Änderung der Eisenbahn-Sachverständigenverordnung

Artikel 12 Änderung des Landeseisenbahngesetzes

Artikel 13 Änderung des Landesseilbahngesetzes

Artikel 14 Änderung der Börsenrats-Wahlordnung

Artikel 15 Änderung des Landesreisekostengesetzes

Artikel 16 Änderung des Landesstatistikgesetzes

Artikel 17 Änderung der Gemeindeordnung
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Artikel 18 Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Verbands 
Region Stuttgart

Artikel 19 Änderung des Landesbeamtengesetzes

Artikel 20 Änderung des Landesglücksspielgesetzes

Artikel 21 Änderung des Landespersonalvertretungsge setzes

Artikel 22 Änderung der Landkreisordnung

Artikel 23 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
mittleren Polizeivollzugsdienst

Artikel 24 Änderung des Gesetzes über das Absehen von der Zusage 
der Umzugskostenvergütung in besonderen Härtefällen bei 
Schließung oder Änderung des Aufgabenbereiches von Ein-
richtungen des Justizvollzuges

Artikel 25 Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Artikel 26 Änderung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes

Artikel 27 Änderung der Zusatzausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den mittleren Justizdienst

Artikel 28 Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes

Artikel 29 Änderung der Akkordeonlehrkräfteverordnung

Artikel 30 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zur staat-
lich geprüften Lebensmittelchemikerin oder zum staatlich 
geprüften Lebensmittelchemiker

Artikel 31 Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den gehobenen landwirtschaftstechnischen Dienst

Artikel 32 Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den höheren landwirtschaftstechnischen Dienst

Artikel 33 Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für landwirtschaftstechnische Lehrer und Berater

Artikel 34 Änderung der Ulmer Klinikumspoolverordnung

Artikel 35 Änderung der Klinikumspoolverordnung

Artikel 36 Änderung der Verordnung des Wissenschaftsministeriums 
über die Prüfung in den Bachelor-Studiengängen »Musik-
business«, »Popmusikdesign« und »Weltmusik« an der 
 Popakademie Baden-Württemberg

Artikel 37 Änderung des Bestattungsgesetzes

Artikel 38 Änderung des Gesetzes über die Zentrale Stelle zur Durch-
führung des Einladungswesens im Rahmen des Mammo-
graphie-Screenings

Artikel 39 Änderung der Hygiene-Verordnung

Artikel 40 Änderung der Verordnung des Sozialminis teriums über die 
Schlichtungsstelle für Entlastungen von Beauftragten für 
Chancengleichheit

Artikel 41 Änderung der Landesheimmitwirkungsverordnung

Artikel 42 Änderung der Weiterbildungsverordnung – Pflegedienst-
leitung für Altenhilfe und ambulante Dienste

Artikel 43 Änderung der Landespersonalverordnung

Artikel 44 Änderung der Allgemeinen Bergpolizeiverordnung des 
Umweltministeriums

Artikel 45 Änderung des Gesetzes zur Schaffung der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg – LUBWG

Artikel 46 Änderung des Umweltverwaltungsgesetzes

Artikel 47 Änderung der EnEV-Durchführungsverordnung

Artikel 48 Änderung der Sanierungsfahrplan-Verordnung

Artikel 49 Änderung des Gesetzes über die Landesanstalt Schienen-
fahrzeuge Baden-Württemberg

Artikel 50 Änderung des Straßengesetzes

Artikel 51 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
höheren bautechnischen Verwaltungsdienst

Artikel 52 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Straßen-
meisterdienst

Artikel 53 Änderung der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Verkehr und des Regierungspräsidiums 
Freiburg über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet 
»Wollmatinger Ried – Untersee – Gnadensee«

Artikel 54 Änderung der Landesschlichtungsordnung

Artikel 55 Änderung des Bildungszeitgesetzes Baden-Württemberg

Artikel 56 Änderung der Berufsgerichtsordnung

Artikel 57  Inkrafttreten

Artikel 1

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
für den gehobenen Verwaltungsdienst 

In § 32 Absatz 2 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst vom  
15. Ap ril 2014 (GBl. S. 222), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 16. Februar 2017 (GBl. S. 68, 69) 
geändert worden ist, werden die Wörter »grundsätzlich 
schriftlich« gestrichen.

Artikel 2

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
für den mittleren Verwaltungsdienst

In § 23 Absatz 1 Satz 3 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den mittleren Verwaltungsdienst vom  
3. Sep tember 2013 (GBl. S. 278), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 16. Februar 2017 (GBl. S. 68, 
70) geändert worden ist, wird das Wort »schriftlichen« 
gestrichen. 

Artikel 3

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen vermessungstechnischen 

Verwaltungsdienst

Die Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienst vom 4. November 2014 (GBl. S. 514), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. August 2017 
(GBl. S. 505) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 8 Absatz 2 Nummer 7 wird das Wort »schrift-
liche« gestrichen.

2. In § 25 Absatz 7 Satz 1 und § 27 Absatz 1 Satz 2 wird 
jeweils das Wort »schriftlich« gestrichen.

3. In § 26 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort »schriftlichen« 
gestrichen.

Artikel 4

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für den höheren 

 vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 

Die Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 
vom 29. April 2014 (GBl. S. 231), die zuletzt durch 
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 Artikel 3 der Verordnung vom 28. August 2017 (GBl. 
S. 505) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 24 Absatz 7 Satz 1, § 26 Absatz 1 Satz 2 und § 27 
Absatz 1 Satz 2 wird jeweils das Wort »schriftlich« 
gestrichen.

2. In § 25 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort »schriftlichen« 
gestrichen.

Artikel 5

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für den mittleren 

 vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 

In § 22 Absatz 5 Satz 1 der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den mittleren vermessungstechni-
schen Verwaltungsdienst vom 15. Dezember 2014 (GBl. 
2015, S. 2), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 28. August 2017 (GBl. S. 505, ber. S. 676) geändert 
worden ist, wird das Wort »schriftlichen« gestrichen.

Artikel 6

Änderung der Verordnung des Ministeriums für 
 Länd lichen Raum und Verbraucherschutz über  

die Durchführung von Fortbildungsprüfungen in  
den Berufen der Landwirtschaft 

In § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 der Verordnung des 
Ministeriums für Länd lichen Raum und Verbraucher-
schutz über die Durchführung von Fortbildungsprüfun-
gen in den Berufen der Landwirtschaft vom 3. Juni 2010 
(GBl. S. 504), die zuletzt durch Artikel 168 der Verord-
nung vom 23. Fe bruar 2017 (GBl. S. 99, 118) geändert 
worden ist, werden die Worte »und Unterschrift« gestri-
chen.

Artikel 7

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
für den gehobenen Archivdienst

In § 21 Absatz 2 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Archivdienst vom 21. No-
vember 2014 (GBl. S. 698) werden die Worte »grund-
sätzlich schriftlich« gestrichen.

Artikel 8

Änderung des Gesetzes über die Gutachterstelle  
für die freiwillige Kastration und  

andere Behandlungsmethoden

In § 4 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Gutachter-
stelle für die freiwillige Kastration und andere Behand-
lungsmethoden vom 18. Dezember 1970 (GBl. S. 516), 
das zuletzt durch Artikel 51 der Verordnung vom 25. Ja-
nuar 2012 (GBl. S. 65, 71) geändert worden ist, wird das 
Wort »schriftliche« gestrichen.

Artikel 9

Änderung der Verordnung des Sozialministeriums  
über das Verfahren der Gutachterstelle für die freiwillige 

Kastration und andere Behandlungsmethoden

§ 1 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung des Sozialministe-
riums über das Verfahren der Gutachterstelle für die frei-
willige Kastration und andere Behandlungsmethoden 
vom 6. April 1971 (GBl. S. 155), die zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 29. Juli 2014 (GBl. S. 378, 380) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 10

Änderung des Landesmediengesetzes

Das Landesmediengesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 273, 
ber. S. 387), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
24. April 2018 (GBl. S. 129) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 werden nach dem 
Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« ein-
gefügt.

2. In § 12 Absatz 5 Satz 1 und § 13 Absatz 5 Satz 2 wird 
jeweils das Wort »schriftlich« gestrichen.

3. In § 38 Absatz 3 Satz 1 und § 45 Absatz 2 Satz 4 wer-
den jeweils nach dem Wort »schriftlichen« die Wörter 
»oder elektronischen« eingefügt.

Artikel 11

Änderung der Eisenbahn-Sachverständigenverordnung

In § 8 Absatz 1 Buchstabe a) der Eisenbahn-Sachver-
ständigenverordnung vom 12. Juli 1984 (GBl. S. 593), 
die zuletzt durch Artikel 192 der Verordnung vom  
23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 120) geändert worden ist, 
werden die Worte »mündlich oder schriftlich« gestrichen.

Artikel 12

Änderung des Landeseisenbahngesetzes

Das Landeseisenbahngesetz vom 8. Juni 1995 (GBl. 
S. 417, 421), das zuletzt durch Artikel 63 der Verordnung 
vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 106) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 3 Satz 1 und § 5 Absatz 2 Satz 2 wird 
jeweils nach dem Wort »schriftliches« die Wörter 
»oder elektronisches« eingefügt.

2. In § 4 Absatz 3 Satz 3 und § 5 Absatz 1 Satz 2 wird 
jeweils nach dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder 
elektronisch« eingefügt.

Artikel 13

Änderung des Landesseilbahngesetzes

§ 13 des Landesseilbahngesetzes in der Fassung vom  
20. November 2003 (GBl. 2004, 10), das zuletzt durch 
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Artikel 68 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 
S. 99, 107) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »schrift-
lich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

2. In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort »schriftli-
ches« die Wörter »oder elektronisches« eingefügt.

Artikel 14

Änderung der Börsenrats-Wahlordnung

In § 14 Absatz 2 der Börsenrats-Wahlordnung vom  
21. Au gust 2013 (GBl. S. 263), die zuletzt durch Arti- 
kel 138 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 
S. 99, 115) geändert worden ist, wird das Wort »schrift-
lich« gestrichen.

Artikel 15

Änderung des Landesreisekostengesetzes

In § 6 Absatz 2 Satz 1 des Landesreisekostengesetzes in 
der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), das zuletzt 
durch Artikel 20 der Verordnung vom 23. Februar 2017 
(GBl. S. 99, 101) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort »schriftlicher« die Wörter »oder elektronischer« 
eingefügt.

Artikel 16

Änderung des Landesstatistikgesetzes

§ 9 des Landesstatistikgesetzes vom 24. April 1991 (GBl. 
S. 215), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 
25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 66) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 3 werden nach dem Wort »schriftlichen« die 
Wörter »oder elektronischen« eingefügt.

2. In Absatz 5 werden nach dem Wort »Datenschutz« die 
Wörter »und die Informationsfreiheit« sowie nach 
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.

Artikel 17

Änderung der Gemeindeordnung

In § 4 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 der Gemeindeordnung 
in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 
S. 698), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) geändert worden ist, 
werden nach dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder 
elektronisch« eingefügt.

Artikel 18

Änderung des Gesetzes über die Errichtung  
des Verbands Region Stuttgart

In § 17 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des Gesetzes über die 
Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 7. Feb-
ruar 1994 (GBl. S. 92), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221, 223) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort »schriftlich« die 
Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 19

Änderung des Landesbeamtengesetzes

In § 24 Absatz 4 Satz 2 und § 85 Absatz 1 Nummer 9 des 
Landesbeamtengesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 184) geändert worden 
ist, werden jeweils nach dem Wort »schriftlich« die Wör-
ter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 20

Änderung des Landesglücksspielgesetzes

In § 18 Absatz 4 Satz 1 des Landesglücksspielgesetzes 
vom 20. November 2012 (GBl. S. 604), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juni 2018 (GBl. S. 173, 
188) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 21

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung 
vom 12. März 2015 (GBl. S. 222), das zuletzt durch Arti-
kel 30 des Gesetzes vom 19. Februar 2019 (GBl. S. 37, 
52) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 34 Absatz 3 Satz 1, § 55 Absatz 3 Nummer 5 und 
§ 70 Absatz 2 werden jeweils nach dem Wort »schrift-
lichen« die Wörter »oder elektronischen« eingefügt.

2. In § 35 Absatz 5 Satz 2, § 38 Absatz 2 Satz 2, § 70 
Absatz 2, § 76 Absatz 9 Satz 1, § 82 Absatz 6, § 84 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und § 87 Absatz 3 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort »schriftlich« die 
Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

3. In § 70 Absatz 2 werden nach dem Wort »schriftli-
cher« die Wörter »oder elektronischer« eingefügt.

Artikel 22

Änderung der Landkreisordnung 

In § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 der Landkreisordnung 
in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), die zu-
letzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 
(GBl. S. 161, 186) geändert worden ist, werden nach  
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.

Artikel 23

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
für den mittleren Polizeivollzugsdienst 

In § 18 Absatz 1 Satz 4 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den mittleren Polizeivollzugsdienst vom  
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11. Februar 2016 (GBl. S. 165), die zuletzt durch Arti- 
kel 3 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GBl. S. 93, 95) 
geändert worden ist, werden nach dem Wort »schriftli-
che« die Wörter »oder elektronische« eingefügt.

Artikel 24

Änderung des Gesetzes über das Absehen von  
der Zusage der Umzugskostenvergütung in besonderen 
Härtefällen bei Schließung oder Änderung des Aufga-
benbereiches von Einrichtungen des Justizvollzuges

In § 5 Satz 2 des Gesetzes über das Absehen von der 
 Zusage der Umzugskostenvergütung in besonderen 
 Härtefällen bei Schließung oder Änderung des Aufga-
benbereiches von Einrichtungen des Justizvollzuges vom 
3. Dezember 2013 (GBl. S. 447) werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 25

Änderung des Landesjustizkostengesetzes 

In § 9 a Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 
Nummer 3 und Absatz 6 Satz 3 des Landesjustizkosten-
gesetzes in der Fassung vom 15. Januar 1993 (GBl. 
S. 110, ber. S. 244), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 16. Oktober 2018 (GBl. S. 365, 369) geändert 
worden ist, werden jeweils nach dem Wort »schriftlich« 
die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 26

Änderung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes

In § 24 b Absatz 3 Satz 3, § 43 Absatz 4 Satz 3 und § 56 
Absatz 1 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 2000 
(GBl. S. 504), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 189, 223) geändert worden 
ist, werden jeweils nach dem Wort »schriftlich« die Wör-
ter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 27

Änderung der Zusatzausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren Justizdienst 

Die Zusatzausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
mittleren Justizdienst vom 25. November 2014 (GBl. 
S. 730), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
17. Dezember 2015 (GBl. S. 1210, 1221) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 17 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
»schriftlichen« die Wörter »oder elektronischen« ein-
gefügt.

2. In § 18 Satz 2 werden nach dem Wort »schriftlich« die 
Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 28

Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes

In § 7 a Absatz 3 Satz 1 des Kindertagesbetreuungsgeset-
zes in der Fassung vom 19. März 2009 (GBl. S. 162), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (GBl. S. 1549, 1551) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektro-
nisch« eingefügt.

Artikel 29

Änderung der Akkordeonlehrkräfteverordnung

In § 2 Absatz 2 Satz 2 der Akkordeonlehrkräfteverord-
nung vom 29. Juli 2014 (GBl. S. 410), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 22. August 2016 (GBl. 
S. 545) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftliche« die Wörter »oder elektronische« einge-
fügt.

Artikel 30

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
zur staatlich geprüften Lebensmittelchemikerin oder 

zum staatlich geprüften Lebensmittelchemiker 

In § 16 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zur staat-
lich geprüften Lebensmittelchemikerin oder zum staat-
lich geprüften Lebensmittelchemiker vom 23. März 2015 
(GBl. S. 191), werden nach dem Wort »schriftliche« die 
Wörter »oder elektronische« eingefügt.

Artikel 31

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für den gehobenen 
 landwirtschaftstechnischen Dienst

In § 23 Absatz 2 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den gehobenen landwirtschaftstechni-
schen Dienst vom 11. Mai 2015 (GBl. S. 334), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 17. Oktober 2016 
(GBl. S. 587, 594) geändert worden ist, werden nach  
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.

Artikel 32

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für den höheren  

landwirtschaftlichen Dienst

In § 24 Absatz 2 der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für den höheren landwirtschaftlichen 
Dienst vom 5. Dezember 2014 (GBl. S. 786), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Oktober 2016 
(GBl. S. 587, 593) geändert worden ist, werden nach  
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.
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Artikel 33

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für landwirtschaftstechnische  

Lehrer und Berater

In § 22 Absatz 2 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für landwirtschaftstechnische Lehrer und 
Berater vom 17. Oktober 2016 (GBl. S. 587, 588) werden 
nach dem Wort »schriftlichen« die Wörter »oder elektro-
nischen« eingefügt.

Artikel 34

Änderung der Ulmer Klinikumspoolverordnung

Die Ulmer Klinikumspoolverordnung vom 29. August 
1988 (GBl. S. 258), die zuletzt durch Artikel 93 der Ver-
ordnung vom 23. Juli 1993 (GBl. S. 533, 545) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 2 Satz 2 und § 5 Satz 3 werden jeweils 
nach dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektro-
nisch« eingefügt.

2. In § 5 Satz 1 werden nach dem Wort »schriftliche« die 
Wörter »oder elektronische« eingefügt.

Artikel 35

Änderung der Klinikumspoolverordnung

Die Klinikumspoolverordnung vom 29. August 1988 
(GBl. S. 252), die zuletzt durch Artikel 94 der Verord-
nung vom 23. Juli 1993 (GBl. S. 533, 546) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 2 Satz 2, § 5 Satz 4 und § 11 Satz 1 der 
Anlage werden jeweils nach dem Wort »schriftlich« 
die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

2. In § 5 Satz 2 werden nach dem Wort »schriftliche« die 
Wörter »oder elektronische« eingefügt.

3. In § 11 Satz 2 der Anlage werden nach dem Wort 
»schriftlichen« die Wörter »oder elektronischen« ein-
gefügt.

Artikel 36

Änderung der Verordnung des Wirtschaftsministeriums 
über die Prüfung in den Bachelor-Studiengängen  

»Musikbusiness«, »Popmusikdesign« und »Weltmusik« 
an der Popakademie Baden-Württemberg

In § 16 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung des Wirtschafts-
ministeriums über die Prüfung in den Bachelor-Stu-
diengängen »Musikbusiness«, »Popmusikdesign« und 
»Weltmusik« an der Popakademie Baden-Württemberg 
vom 22. Dezember 2016 (GBl. 2017, S. 17) werden nach 
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.

Artikel 37

Änderung des Bestattungsgesetzes

Das Bestattungsgesetz vom 21. Juli 1970 (GBl. S. 395, 
ber. S. 458), das zuletzt durch Gesetz vom 1. April 2014 
(GBl. S. 93) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 5 Absatz 2 Satz 1, § 17 Satz 2, § 22 Absatz 3  
Satz 3 und Absatz 4 Satz 4 und § 35 Absatz 2 werden 
jeweils nach dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder 
elektronisch« eingefügt.

2. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst. »Sie erfolgt 
schriftlich oder elektronisch.«

3. In § 12 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort »schrift-
liche« die Wörter »oder elektronische« eingefügt.

4. In § 22 Absatz 4 Satz 4 wird jeweils die Angabe »§ 35 
Abs. 3 und 4« durch die Angabe »§ 13 Absatz 1 bis 3« 
ersetzt.

Artikel 38

Änderung des Gesetzes über die Zentrale Stelle  
zur Durchführung des Einladungswesens im Rahmen 

des Mammographie-Screenings

In § 2 Satz 1 des Gesetzes über die Zentrale Stelle zur 
Durchführung des Einladungswesens im Rahmen des 
Mam mographie-Screenings vom 28. Juli 2005 (GBl.  
S. 584) werden nach dem Wort »schriftlich« die Wörter 
»oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 39

Änderung der Hygiene-Verordnung

In § 2 Absatz 6 Satz 1 der Hygiene-Verordnung vom  
11. Juni 2002 (GBl. S. 219) werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 40

Änderung der Verordnung des Sozialministeriums  
über die Schlichtungsstelle für Entlastungen  

von Beauftragten für Chancengleichheit

In § 3 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung des Sozialminis-
teriums über die Schlichtungsstelle für Entlastungen von 
Beauftragten für Chancengleichheit vom 13. November 
1996 (GBl. S. 713), die zuletzt durch Artikel 150 der Ver-
ordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 82) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort »schriftlich« die 
Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 41

Änderung der Landesheimmitwirkungsverordnung

In § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landesheimmitwirkungs-
verordnung vom 30. März 2010 (GBl. S. 390), die durch 
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 Artikel 152 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. 
S. 65, 83) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 42

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste

In § 10 Absatz 3 Satz 2 der Weiterbildungsverordnung – 
Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambulante Diens te 
vom 2. August 2004 (GBl. S. 672), die zuletzt durch Arti-
kel 7 der Verordnung vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 381, 
391) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 43

Änderung der Landespersonalverordnung

In § 15 Absatz 3 Satz 2 der Landespersonalverordnung 
vom 7. Dezember 2015 (GBl. S. 1253) werden nach  
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.

Artikel 44

Änderung der Allgemeine Bergpolizeiverordnung  
des Umweltministeriums

Die Allgemeine Bergpolizeiverordnung des Umwelt-
ministeriums vom 14. Juli 1978 (GBl. S. 417), die zuletzt 
durch Artikel 123 der Verordnung vom 25. Januar 2012 
(GBl. S. 65, 80) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:

1. In § 6 Absatz 3 werden die Wörter »einen Abdruck 
dieser« durch das Wort »diese« ersetzt und es werden 
nach dem Wort »auslegen« die Wörter »oder zur elek-
tronischen Einsicht bereithalten« eingefügt.

2. In § 7 Absatz 3 wird das Wort »oder« durch ein 
Komma ersetzt und es werden nach dem Wort »aus-
gelegt« die Wörter »oder zur elektronischen Einsicht 
bereitgehalten« eingefügt.

Artikel 45

Änderung des Gesetzes zur Schaffung der Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg – LUBWG

§ 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Schaffung der Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg – LUBWG vom 
11. Oktober 2005 (GBl. S. 670), das zuletzt durch Arti- 
kel 6 des Gesetzes vom 21. November 2017 (GBl. S. 597, 
604) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 werden nach dem Wort »schriftliche« die 
Wörter »oder elektronische« eingefügt.

2. In Satz 3 werden nach dem Wort »schriftlichen« die 
Wörter »oder elektronischen« eingefügt.

Artikel 46

Änderung des Umweltverwaltungsgesetzes

In § 32 Absatz 4 Satz 1 des Umweltverwaltungsgesetzes 
vom 25. November 2014 (GBl. S. 592), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. 
S. 439) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 47

Änderung der EnEV-Durchführungsverordnung

In § 2 Absatz 1 Satz 7 der EnEV-Durchführungsverord-
nung vom 8. November 2016 (GBl. S. 600, ber. 2017 
S. 74) werden nach dem Wort »schriftlich« die Wörter 
»oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 48

Änderung der Sanierungsfahrplan-Verordnung

In § 2 Absatz 3 Satz 2 der Sanierungsfahrplan-Verord-
nung vom 28. Juli 2015 (GBl. S. 749), die zuletzt durch 
Verordnung vom 8. Mai 2018 (GBl. S. 154) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort »schriftlich« die 
Wörter »oder elektronisch« eingefügt. 

Artikel 49

Änderung des Gesetzes über die Landesanstalt 
 Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg

§ 7 Absatz 3 des Gesetzes über die Landesanstalt Schie-
nenfahrzeuge Baden-Württemberg vom 17. März 2015 
(GBl. S. 164), das zuletzt durch Artikel 62 der Verord-
nung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 106) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 werden nach dem Wort »schriftliche« die 
Wörter »oder elektronische« eingefügt.

2. In Satz 3 werden nach dem Wort »schriftlichen« die 
Wörter »oder elektronischen« eingefügt.

Artikel 50

Änderung des Straßengesetzes

Das Straßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Mai 1992 (GBl. S. 329, ber. S. 683), das zuletzt 
durch Gesetz vom 5. Februar 2019 (GBl. S. 25) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »schrift-
lich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort »schrift-
liches« die Wörter »oder elektronisches« eingefügt.

2. In § 35 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
»schriftliche« die Wörter »oder elektronische« einge-
fügt.
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Artikel 51

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst

In § 18 Satz 2 und § 24 Absatz 7 Satz 1 der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für den höheren bautechnischen 
Verwaltungsdienst vom 23. Dezember 2014 (GBl. 2015, 
52), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom  
14. Mai 2018 (GBl. S. 205, 214) geändert worden ist, 
werden jeweils nach dem Wort »schriftlich« die Wörter 
»oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 52

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
 Straßenmeisterdienst

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Straßenmeis-
terdienst vom 9. Januar 2015 (GBl. S. 66), die zuletzt 
durch Artikel 219 der Verordnung vom 23. Februar 2017 
(GBl. S. 99, 123) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:

1. § 8 wird aufgehoben.

2. In § 11 Absatz 2 Satz 2, § 17 Absatz 2 und § 24 Ab- 
satz 3 Satz 1 werden jeweils nach dem Wort »schrift-
lich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 53

Änderung der Verordnung des Ministeriums  
für  Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr und  

des  Regierungspräsidiums Freiburg über  
das Natur- und Landschaftsschutzgebiet  

»Wollmatinger Ried – Untersee – Gnadensee«

In § 10 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr und des Regie-
rungspräsidiums Freiburg über das Natur- und Land-
schaftsschutzgebiet »Wollmatinger Ried – Unter see – 
Gnadensee« vom 16. Dezember 1980 (GBl. 1981, 53), 
die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 15. Dezember 
2016 (GBl. 2017, S. 499) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort »schriftlichen« die Wörter »oder elektro-
nischen« eingefügt.

Artikel 54

Änderung der Landesschlichtungsordnung

§ 12 Absatz 1 der Landesschlichtungsordnung vom  
19. Ok tober 1949 (Bad. GVBl. 1950, S. 60), das zuletzt 
durch Artikel 30 Nr. 10 des Gesetzes vom 4. Juli 1983 

(GBl. S. 265, 272) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Satz 2 wird nach dem Wort »schriftlich« die An-
gabe », elektronisch« eingefügt.

2. In Satz 3 werden nach dem Wort »schriftlich« die 
Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 55

Änderung des Bildungszeitgesetzes Baden-Württemberg

§ 7 des Bildungszeitgesetzes Baden-Württemberg vom 
17. März 2015 (GBl. S. 161), das zuletzt durch Artikel 42 
der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 104) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 und Absatz 4 Satz 1 werden jeweils nach 
dem Wort »schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« 
eingefügt.

2. In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort »schriftli-
chen« die Wörter »oder elektronischen« eingefügt.

Artikel 56

Änderung der Berufsgerichtsordnung

In § 13 der Berufsgerichtsordnung in der Fassung vom 

7. Juli 1975 (GBl. S. 588), die zuletzt durch Verordnung 
vom 13. Dezember 2016 (GBl. 2017 S. 1) geändert wor-
den ist, werden nach dem Wort »schriftliches« die Wör-
ter »oder elektronisches« eingefügt.

Artikel 57

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 11. Februar 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Hermann Erler
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Gesetz zur Änderung des   
Brexit-Übergangsgesetzes BW

Vom 11. Februar 2020

Der Landtag hat am 5. Februar 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Brexit-Übergangsgesetzes BW

Das Brexit-Übergangsgesetz BW vom 20. März 2019 
(GBl. S. 65) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 werden die Wörter »gemäß Artikel 126 und 
 Artikel 132« und die Wörter »(ABl. C 66 I vom  
19. Februar 2019, S. 1)« gestrichen.

2. In § 2 werden die Wörter »Artikel 127 Absatz 1, 4, 5 
und 7 des Abkommens« durch die Wörter »dem Ab-
kommen« ersetzt. 

Artikel 2

Inkrafttreten, Bekanntmachung

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

(2) Das Datum des Abkommens und die Fundstelle sind 
im Gesetzblatt bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 11. Februar 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Hermann Erler

Verordnung des Innenministeriums über  
die Erhöhung der Aufwandsentschädigung 

der ehrenamtlichen Bürgermeister und 
Ortsvorsteher 2019/2020/2021

Vom 30. Januar 2020

Auf Grund von §§ 7 und 9 Absatz 2 des Aufwandsent-
schädigungsgesetzes (AufwEntG) in der Fassung vom 
19. Juni 1987 (GBl. S. 281), das zuletzt durch § 2 der 
Verordnung vom 9. März 2018 (GBl. S. 107) geändert 

worden ist, wird im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium verordnet:

§ 1

Es werden ab 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent, ab 1. Ja-
nuar 2020 um 3,2 Prozent und ab 1. Januar 2021 um  
1,4 Prozent erhöht:

1. die nicht in einem Mindest-, Mittel- oder Höchstbetrag 
der Rahmensätze nach der Anlage zum Aufwandsent-
schädigungsgesetz beziehungsweise nach § 2 Absatz 2 
AufwEntG und nicht in einem Bruchteil dieser  
Beträge festgesetzten Aufwandsentschädigungen der 
ehrenamtlichen Bürgermeister;

2. die nach § 5 AufwEntG weitergewährten Aufwands-
entschädigungen;

3. die den früheren ehrenamtlichen Bürgermeistern und 
ihren bezugsberechtigten Hinterbliebenen zustehenden 
Ehrensolde;

4. die in einer Satzung nach § 9 Absatz 1 AufwEntG in 
einem Betrag festgesetzten Aufwandsentschädigun-
gen der ehrenamtlichen Ortsvorsteher.

Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 gilt nur für die Aufwandsent-
schädigungen, die bis zum Tag nach der Verkündung die-
ser Verordnung festgesetzt worden sind. Wird eine auf 
Grund dieser Verordnung erhöhte Aufwandsentschädi-
gung weitergewährt oder ist ein Ehrensold aus einer sol-
chen Aufwandsentschädigung zu errechnen, werden die 
Aufwandsentschädigungen und der Ehrensold nicht 
nochmals erhöht.

§ 2

Die Anlage zum Aufwandsentschädigungsgesetz wird 
wie folgt gefasst:

»Anlage

Tabelle der Aufwandsentschädigung

a) ab 1. Januar 2019

Größengruppe
der Gemeinde

Rahmensatz der
Aufwandsentschädigung monatlich

Einwohnerzahl Mindestbetrag Höchstbetrag
Euro Euro

nicht mehr als 500  915 1 765

mehr als 500 bis 1 000 1 690 3 161

mehr als 1 000 bis 2 000 2 318 3 973

b) ab 1. Januar 2020

Größengruppe
der Gemeinde

Rahmensatz der
Aufwandsentschädigung monatlich

Einwohnerzahl Mindestbetrag Höchstbetrag
Euro Euro

nicht mehr als 500  944 1 821

mehr als 500 bis 1 000 1 744 3 262

mehr als 1000 bis 2 000 2 392 4 100
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c) ab 1. Januar 2021

Größengruppe
der Gemeinde

Rahmensatz der
Aufwandsentschädigung monatlich

Einwohnerzahl Mindestbetrag Höchstbetrag
Euro Euro

nicht mehr als 500  957 1 846

mehr als 500 bis 1 000 1 768 3 308

mehr als 1000 bis 2 000 2 425    4 157«.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Innen-
ministeriums über die Erhöhung der Aufwandsentschädi-
gung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsvorste-
her 2017/2018 vom 9. März 2018 (GBl. S. 107) außer 
Kraft.

stuttgart, den 30. Januar 2020 Strobl

Verordnung des Sozialministeriums  
über die Praxisanleitung im Rahmen  

der hochschulischen Pflegeausbildung  
nach § 31 Absatz 1 der Pflegeberufe-

Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 

Vom 10. Februar 2020

Auf Grund von § 31 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Pflegebe-
rufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV) 
vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I. S. 1572), die durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307, 1331) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 2 Nummer 19 des Landespflegeberufegesetzes vom 
19. November 2019 (GBl. S. 463) wird verordnet:

§ 1

Anforderungen an die hochschulische Praxisanleitung

Abweichend von § 31 Absatz 1 Satz 2 PflAPrV wird bis 
zum 31. Dezember 2029 zugelassen, dass die Praxis-
anleitung im Rahmen der hochschulischen Pflegeaus-
bildung nicht durch hochschulisch qualifiziertes Pflege-
personal erfolgen muss, sofern die Person der Praxisan-
leiterin oder des Praxisanleiters die Voraussetzungen 
nach § 4 Absatz 3 PflAPrV erfüllt.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 10. Februar 2020 Lucha

Verordnung des Ministeriums  
für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz zur Änderung  
der Laufbahnverordnung MLR

Vom 18. Februar 2020

Auf Grund von § 15 Absatz 4, § 16 Absatz 2, § 22 Ab- 
satz 4 Satz 1 und 2 und § 23 Absatz 2 des Landesbeam-
tengesetzes (LBG) vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 
794), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
19. November 2019 (GBl. S. 479,480) geändert worden 
ist, wird im Benehmen mit dem Innenministerium und 
dem Finanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die Laufbahnverordnung MLR vom 11. April 2014 
(GBl. S. 220) wird wie folgt geändert:

1. § 5 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 »3.  den Nachweis der gesundheitlichen Eignung 
durch ein ärztliches Zeugnis nach § 14 Absatz 5 
des Gesundheitsdienstgesetzes erbringt, das Aus-
sagen zu den laufbahnspezifischen gesundheitli-
chen Anforderungen enthält und«.

2. § 6 wird wie folgt gefasst: 

 »§ 6

 Laufbahnbefähigung für den höheren Forstdienst

 (1) Die Laufbahnbefähigung für den höheren Forst-
dienst erwirbt, wer

1. den Abschluss eines forstwissenschaftlich orien-
tierten Diplom- oder konsekutiven Masterstudien-
gangs an einer Universität oder eines konsekutiven 
akkreditierten forstwissenschaftlich orientierten 
Masterstudiengangs an einer Fachhochschule nach-
weist,

2. eine zweijährige, verwaltungsinterne forstliche 
Qualifizierung mit Prüfung erfolgreich abgeschlos-
sen hat,

3. den Nachweis der gesundheitlichen Eignung durch 
ein ärztliches Zeugnis nach § 14 Absatz 5 des Ge-
sundheitsdienstgesetzes erbringt, das Aussagen zu 
den laufbahnspezifischen gesundheitlichen Anfor-
derungen enthält und

4. im Besitz eines gültigen Jagdscheins ist.

 (2) Beamtinnen und Beamte des gehobenen techni-
schen Forstdienstes können in den höheren Forstdienst 
aufsteigen, wenn sie

1. die Voraussetzungen nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 
bis 4 LBG erfüllen,

2. als Qualifizierungsmaßnahme nach § 22 Absatz 1 
Nummer 5 LBG ein zehntägiges berufsbegleiten-
des, fachspezifisches Fortbildungsprogramm von 
Forst Baden-Württemberg sowie
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3. ein viermonatiges Projekt der periodischen Be-
triebsplanung nach § 50 Absatz 1 des Landeswald-
gesetzes erfolgreich durchlaufen haben.«

3. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

 »§ 6 a

 Übernahme von Forstbeamtinnen und Forstbeamten 
 anderer Dienstherrn und Anerkennung der  
 forstlichen Laufbahnbefähigungen  
 anderer Bundesländer

 (1) Die Übernahme von Forstbeamtinnen und Forst-
beamten anderer Dienstherrn und von früheren Forst-
beamtinnen und Forstbeamten erfolgt auf Grundlage 
des § 23 LBG.

 (2) Wer bei einem Dienstherrn außerhalb Baden-Würt-
tembergs die Befähigung für die Laufbahn des geho-
benen technischen Forstdienstes oder für die Laufbahn 
des höheren Forstdienstes erworben hat, besitzt die 
Befähigung für die entsprechende Laufbahn nach die-
ser Verordnung, wenn Ausbildungsdauer und Ausbil-
dungsinhalte vergleichbar sind und ein gleichwertiger 
Bildungsabschluss nach § 15 LBG vorgelegen hat.

 (3) Das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz kann bei der Übernahme von Forst-
beamtinnen und Forstbeamten anderer Dienstherrn, 
sofern wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Aus-
bildungsinhalte und der Ausbildungsdauer bestehen, 
Ausnahmen zulassen, wenn die Forstbeamtin oder der 
Forstbeamte bei dem anderen Dienstherrn nach Erwerb 
der Laufbahnbefähigung mindestens vier Jahre lang 
überdurchschnittlich erfolgreich forstliche Aufgaben 
wahrgenommen hat, die denjenigen der Laufbahn, in 
die die Übernahme erfolgen soll, entsprechen.«

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 18. Februar 2020 Hauk

Verordnung des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

über die Beratung, die Betreuung und deren 
Förderung im Privatwald 

(Privatwaldverordnung – PWaldVO)

Vom 18. Februar 2020

Auf Grund von § 42 Absatz 2, § 42 a Absatz 2 Satz 2 und 
§ 55 Absatz 4 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) in der 
Fassung vom 31. August 1995 (GBl. S. 685), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. 
S. 161, 162) geändert worden ist, wird im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium verordnet:

§ 1

Zweck

Diese Verordnung definiert Inhalt und Umfang der Be-
ratung als Aufgabe der unteren Forstbehörde sowie das 
staatliche Betreuungsangebot zur Unterstützung der Pri-
vatwaldbesitzenden ohne forstliche Fachkräfte bei der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung ihrer Wälder. Wei-
terhin regelt diese Verordnung die finanzielle Unterstüt-
zung, die das Land den Waldbesitzenden gewährt, sofern 
diese eine sachkundige forstliche Betreuung durch die 
untere Forstbehörde oder dritte Dienstleister in Anspruch 
nehmen.

§ 2

Beratung der Privatwaldbesitzenden

(1) Die forstliche Beratung ist Aufgabe der unteren 
Forstbehörden und dient der Erfüllung des Gesetzes-
zwecks nach § 1 LWaldG. Sie soll privaten Wald-
besitzenden und deren Zusammenschlüssen helfen, ihren 
Wald unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
ordnungsgemäß zu bewirtschaften und die infrastruk-
turellen Leistungen des Waldes sicherzustellen. Sie um-
fasst alle mit dem Erhalt, der Pflege und der Bewirt-
schaftung des Waldes zusammenhängenden Fragestel-
lungen, insbesondere in ökologischen, waldbaulichen, 
technischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, so-
wie die Beratung zur Förderung der Forstwirtschaft.

(2) Bei der Beratung ist einerseits auf die Bedürfnisse  
der Waldbesitzenden einzugehen, andererseits sind die 
Aspekte einer naturnahen, multifunktionalen Waldwirt-
schaft und hierbei insbesondere die Schutz- und Erho-
lungsfunktionen stets zu berücksichtigen. In Gebieten 
mit Besitzzersplitterung oder intensivem Strukturwandel 
soll geholfen werden, diese strukturellen Nachteile zu 
überwinden.

(3) Die Beratung erfolgt kostenfrei. Sie darf nur von Per-
sonen vorgenommen werden, die mindestens über die 
Laufbahnbefähigung des gehobenen technischen Forst-
dienstes nach § 5 der Laufbahnverordnung MLR (LVO-
MLR) oder die forstliche Sachkunde nach Maßgabe der 
Qualifizierungs- und Prüfungsordnung forstliche Sach-
kunde verfügen.

§ 3

Betreuung des Privatwaldes

(1) Über die Beratung hinausgehende Tätigkeiten wer-
den der Betreuung zugerechnet. Im engeren Sinne um-
fasst die Betreuung die für die ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung des Waldes erforderlichen forstbetrieblichen 
Tätigkeiten sowie die hiermit verbundenen Planungen. 
Dabei liegen die der Betreuung zugrundeliegenden forst-
lichen Maßnahmen in der Regel primär im wirtschaft-
lichen Interesse der Waldbesitzenden. Hierbei ist ins-
besondere auf die Belange des Kleinprivatwaldes, des 
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Bauernwaldes und der forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse zu achten.

(2) Auf Antrag der oder des Waldbesitzenden erfolgt die 
Betreuung durch die untere Forstbehörde oder im Falle 
einer vertraglichen Übernahme der Betreuungsaufgaben 
nach § 49 LWaldG durch die nach § 21 Absatz 2 LWaldG 
Beschäftigten im forstlichen Revierdienst der Körper-
schaften oder deren Zusammenschlüsse. Sie sind dabei 
an die Vorschriften dieser Verordnung gebunden. Der 
Abschluss und die Umsetzung von ständigen Betreu-
ungsverträgen nach den §§ 7 bis 10 kann auch zwischen 
Waldbesitzenden und sonstigen sachkundigen Dienst-
leistern erfolgen. 

(3) Als sachkundig für die Erbringung von Betreuungs-
leistungen im Privatwald mit Ausnahme der Erstellung 
von Betriebsgutachten gilt, wer:

1. die Laufbahnbefähigung für den gehobenen techni-
schen Forstdienst nach Maßgabe von § 5 LVO-MLR 
oder 

2. die forstliche Sachkunde nach Maßgabe der Qualifi-
zierungs- und Prüfungsordnung forstliche Sachkunde

nachweist. 

(4) Für die Erstellung von Betriebsgutachten im Zusam-
menhang mit Betreuungsverträgen ist: 

1. die Laufbahnbefähigung des höheren Forstdienstes 
nach Maßgabe von § 6 Absatz 1 LVO-MLR oder 

2. die forsttechnische Sachkunde nach Maßgabe der 
Qualifizierungs- und Prüfungsordnung forsttechni-
sche Sachkunde 

erforderlich.

(5) Als sonstiger sachkundiger Dienstleister im Sinne 
von Absatz 2 Satz 3 gilt, wer eine der in Absatz 3 oder 4 
genannten Qualifikationen nachweist. 

(6) Die Betreuung im Rahmen des staatlichen Be-
treuungsangebotes erfolgt gegen Entgelt. Grundlage der 
Berechnung der Entgelte sind die Gestehungskosten, die 
sich nach den in den einzelnen Stadt- und Landkreisen 
und im Fall der Übernahme der Betreuungsaufgabe nach 
§ 49 LWaldG durch eine Körperschaft oder deren Zu-
sammenschlüsse an der in der Körperschaft geltenden 
kommunalen Entgeltordnung richten.

(7) Die Förderung der Betreuungsleistungen steht unter 
dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel. Die Förde-
rung richtet sich nach den Vorgaben in den §§ 6 und 12.

§ 4

Grundsätze, Module und Komponenten der Betreuung

(1) Die Übernahme der Betreuung kann fallweise nach 
§ 5 oder ständig nach den §§ 7 bis 10 erfolgen. Sie be-
darf jeweils einer schriftlichen oder elektronischen Ver-
einbarung.

(2) Die Betreuung umfasst ausschließlich die folgenden 
Module:

1. »Planung und Vollzugsnachweise«, die mittelfristige 
Planung, die Jahresplanung sowie die erforderlichen 
Vollzugsnachweise und betriebswirtschaftlichen Aus-
wertungen mit den Betreuungskomponenten Nummer 
1, 2.1 bis 2.6 und 3.1 bis 3.5 der Anlage,

2. »Betriebsvollzug«, die Betreuungskomponenten Num- 
 mer 4, 5, 6.1 bis 6.10 und 7 bis 15 der Anlage und

3. »Wirtschaftsverwaltung, sonstige Leistungen«, die 
Betreuungskomponenten Nummer 16 bis 18 der An-
lage.

§ 5

Fallweise Betreuung im Privatwald

Die fallweise Betreuung im Privatwald umfasst aus dem 
Modul »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 
die Betreuungskomponenten Nummer 4, 5, 6.1 bis 6.7 
und 7 bis 10 der Anlage und das Modul »Wirtschafts-
verwaltung, sonstige Leistungen« nach § 4 Absatz 2 
Nummer 3. Das Entgelt für die fallweise Betreuung nach 
Satz 1 (landesweit einheitliches Betreuungsentgelt) wird 
von der obersten Forstbehörde landesweit einheitlich 
festgelegt. Darauf entfällt zusätzlich die gesetzliche 
Mehrwertsteuer aus den Gestehungskosten nach § 3 Ab-
satz 6.

§ 6

Förderung der fallweisen Betreuung im Privatwald 
 unter 50 Hektar

(1) Privatwaldbetriebe mit einer forstlichen Betriebs-
fläche nach § 3 Absatz 1 Satz 2 bis 5 Forsteinrichtungs-
verordnung von unter 50 Hektar erhalten für die Be-
treuungskomponenten Nummer 4, 5, 6.1 bis 6.7 und 7 
bis 10 der Anlage aus dem Modul »Betriebsvollzug« 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 einschließlich der im Zu-
sammenhang mit den Nummern 6.1 bis 6.7 der Anlage 
erforderlichen Betreuungskomponenten Nummer 17 und 
18 der Anlage aus dem Modul »Wirtschaftsverwaltung, 
sonstige Leistungen« nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 auf 
Antrag eine Förderung.

(2) Die Förderung besteht aus der Differenz zwischen 
dem zu zahlenden landesweit einheitlichen Betreuungs-
entgelt nach § 5 Satz 2 und den nach § 3 Absatz 6 zu 
Grunde zulegenden jeweiligen Gestehungskosten ohne 
Mehrwertsteuer. Die Differenz zwischen den jeweiligen 
Gestehungskosten ohne Mehrwertsteuer und dem ver-
einnahmten landesweit einheitlichen Betreuungsentgelt 
wird der unteren Forstbehörde des jeweiligen Stadt- oder 
Landkreises, dem körperschaftlichen Forstamt oder den 
die Betreuung auf Basis § 49 LWaldG leistenden Körper-
schaften oder deren Zusammenschlüssen auf Nachweis 
vom Land erstattet.
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§ 7

Waldinspektionsvertrag

(1) Der Waldinspektionsvertrag wird nur Waldbesit-
zenden mit einer forstlichen Betriebsfläche von unter  
30 Hektar angeboten. Er soll den Waldbesitzenden die 
Gewähr bieten, dass sich die einbezogenen Wälder in 
 einem ordnungsgemäßen und sachgerechten Zustand 
 befinden.

(2) Der Waldinspektionsvertrag beinhaltet aus dem Mo-
dul »Planung und Vollzugsnachweise« nach § 4 Absatz 2 
Nummer 1 einen jährlichen Inspektionsbegang der Wäl-
der mit daraus resultierendem Waldinspektionsbericht 
gemäß Nummer 2.6 der Anlage durch die zuständige 
Leitung des Forstreviers oder durch sachkundige Dritte 
nach § 3 Absatz 5.

(3) Sofern der Inspektionsbegang zu Maßnahmenvor-
schlägen führt, enthält der Waldinspektionsbericht Erläu-
terungen zu den geplanten Maßnahmen, ergänzt durch 
eine Schätzung der hieraus resultierenden Holzerlöse 
und erforderlichen Kosten der Umsetzung.

(4) Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Wald-
inspektionsbericht erfolgt entweder:

1. durch die unteren Forstbehörden oder die Körper-
schaften oder deren Zusammenschlüsse im Falle einer 
vertraglichen Übernahme der Betreuungsaufgaben 
nach § 49 LWaldG im Zuge der fallweisen Betreuung 
entsprechend der §§ 5 und 6 oder 

2. durch sonstige sachkundige Dienstleister im Rahmen 
einer vertraglichen Regelung nach § 8.

(5) Nach Umsetzung der Maßnahmen erhält die oder  
der Waldbesitzende einen Vollzugsnachweis nach Num-
mer 3.5 der Anlage.

(6) Der Waldinspektionsvertrag wird mit einer Laufzeit 
von zehn Jahren angeboten.

§ 8

Holzerntevertrag und Holzernterahmenvertrag

(1) Der Holzerntevertrag und der Holzernterahmenver-
trag werden nur Waldbesitzenden mit einer forstlichen 
Betriebsfläche ab 30 Hektar angeboten. Die Laufzeiten 
betragen jeweils mindestens fünf, maximal jedoch zehn 
Jahre. Die Abrechnung beim Holzerntevertrag erfolgt auf 
Hektarbasis, beim Holzernterahmenvertrag auf Stunden-
basis. 

(2) Die Verträge umfassen jeweils aus dem Modul 
 »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 be-
triebsindividuell eine oder mehrere Betreuungskompo-
nenten der Nummer 4, 5, 6.1, 6.2 und 7 bis 10 der Anlage 
einschließlich der im Zusammenhang mit den Num- 
mern 6.1 und 6.2 der Anlage erforderlichen Betreuungs-
komponente Nummer 17 der Anlage aus dem Modul 
»Wirtschaftsverwaltung, sonstige Leistungen« nach § 4 

Absatz 2 Nummer 3. Zusätzlich kann fakultativ jeweils 
die Betreuungskomponente Nummer 16 der Anlage aus 
dem Modul »Wirtschaftsverwaltung, sonstige Leistun-
gen« nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 umfasst sein.

(3) Sofern Dritte mit entsprechender Sachkunde nach  
§ 3 Absatz 5 diese Verträge anbieten, ist abweichend  
von Absatz 1 Satz 1 eine forstliche Betriebsfläche unter  
30 Hektar unbeschadet der Mindestauszahlungsbeträge 
kein Förderausschlusskriterium.

§ 9

Treuhandvertrag für Waldbesitz bis unter 100 Hektar

(1) Der Treuhandvertrag für Waldbesitz bis unter  
100 Hektar wird nur Waldbesitzenden mit einer forstli-
chen Betriebsfläche ab 30 Hektar bis unter 100 Hektar 
angeboten. Er umfasst:

1. aus dem Modul »Planung und Vollzugsnachweise« 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 die Betreuungskompo-
nenten Nummer 1, 2.1 bis 2.4 und 3.1 bis 3.3 der An-
lage und 

2. aus dem Modul »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 
Nummer 2 

a) die Betreuungskomponenten Nummer 4, 5, 6.1 bis 
6.4, 6.7, 8, 9 und 11 bis 13 der Anlage einschließ-
lich der im Zusammenhang mit den Nummern 6.1 
bis 6.4 und 6.7 der Anlage erforderlichen Betreu-
ungskomponenten Nummer 17 und 18 der Anlage 
aus dem Modul »Wirtschaftsverwaltung, sonstige 
Leistungen« nach § 4 Absatz 2 Nummer 3,

b) die Betreuungskomponente Nummer 7 der Anlage 
mit der Beschränkung auf Wertholz und sonstige 
wertvolle Stammholzsortimente.

(2) Der Treuhandvertrag nach Absatz 1 umfasst fakul-
tativ:

1. aus dem Modul »Planung und Vollzugsnachweise« 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 die Betreuungskompo-
nente Nummer 3.4 der Anlage,

2. aus dem Modul »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 
Nummer 2 die Betreuungskomponenten Nummer 6.5, 
6.6, 6.8 bis 6.10 der Anlage und

3. aus dem Modul »Wirtschaftsverwaltung, sonstige 
Leistungen« nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 die Betreu-
ungskomponenten Nummer 16 bis 18 der Anlage, so-
fern außerhalb des Moduls »Betriebsvollzug« notwen-
dig.

(3) Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von zehn Jahren 
angeboten.

(4) Sofern Dritte mit entsprechender Sachkunde nach § 3 
Absatz 5 diesen Vertrag anbieten, ist abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 eine forstliche Betriebsfläche von unter 
30 Hektar unbeschadet der Mindestauszahlungsbeträge 
kein Förderausschlusskriterium.
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§ 10

Treuhandvertrag für Waldbesitz ab 100 Hektar

(1) Der Treuhandvertrag für Waldbesitz mit einer forstli-
chen Betriebsfläche ab 100 Hektar umfasst verpflichtend 
die in § 9 Absatz 1 genannten Module.

(2) Der Treuhandvertrag nach Absatz 1 umfasst fakulta-
tiv:

1. aus dem Modul »Planung und Vollzugsnachweise« 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 die Betreuungskompo-
nenten Nummer 2.5 und 3.4 der Anlage,

2. aus dem Modul »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 
Nummer 2 die Betreuungskomponenten der Num- 
mer 6.5, 6.6, 6.8 bis 6.10, 14 und 15 der Anlage und 

3. aus dem Modul »Wirtschaftsverwaltung, sonstige 
Leistungen« nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 die Betreu-
ungskomponenten der Nummer 16 bis 18 der Anlage.

(3) Der Vertrag wird für eine Laufzeit von zehn Jahren 
angeboten.

§ 11

Abrechnung der Verträge zur ständigen Betreuung

(1) Die Abrechnung des Holzerntevertrags nach § 8 und 
der Verträge zur ständigen Betreuung des Privatwaldes 
nach den §§ 9 und 10 erfolgen für alle Betreuungskom-
ponenten aus den Modulen »Planung und Vollzugsnach-
weise« nach § 4 Absatz 2 Nummer 1, »Betriebsvollzug« 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und »Wirtschaftsverwal-
tung, sonstige Leistungen« nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 
über ein hektarbezogenes Entgelt.

(2) Die Abrechnung des Holzernterahmenvertrages nach 
§ 8 erfolgt für die Betreuungskomponenten aus den Mo-
dulen »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 
und »Wirtschaftsverwaltung, sonstige Leistungen« nach 
§ 4 Absatz 2 Nummer 3 über ein stundenbezogenes Ent-
gelt.

(3) Die Abrechnung des Waldinspektionsvertrages nach 
§ 7 erfolgt 

1. für die Betreuungskomponenten aus dem Modul 
 »Planung und Vollzugsnachweise« nach § 4 Absatz 2 
Nummer 1 über ein hektarbezogenes Entgelt und

2. für die sonstigen Betreuungskomponenten aus dem 
Modul »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 Num- 
mer 2 bei Umsetzung

a) durch die unteren Forstbehörden oder die Betreu-
ung auf Basis von § 49 LWaldG leistenden Körper-
schaften oder deren Zusammenschlüsse als Be-
treuungskomponenten der fallweisen Betreuung 
entsprechend den §§ 5 und 6 über ein stundenbezo-
genes Entgelt,

b) durch Dritte im Rahmen einer vertraglichen Rege-
lung nach § 8 über ein hektarbezogenes Entgelt.

§ 12

Förderung der ständigen Betreuung

Auf Antrag der oder des Waldbesitzenden können Ver-
träge zur ständigen Betreuung gefördert werden. Förder-
fähig sind ausschließlich:

1. im Waldinspektionsvertrag nach § 7 die Betreuungs-
komponenten des Moduls »Planung und Vollzugs-
nachweise« nach § 4 Absatz 2 Nummer 1, wobei die 
Förderung vom Nachweis der Umsetzung der in dem 
Waldinspektionsbericht nach Nummer 2.6 der Anlage 
genannten Maßnahmen abhängig gemacht werden 
kann,

2. im Holzerntevertrag und Holzernterahmenvertrag 
nach § 8 bis zu einer forstlichen Betriebsfläche unter 
200 Hektar die Betreuungskomponenten aus dem Mo-
dul »Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 Nummer 2, 
einschließlich der im Zusammenhang mit der Num-
mer 6.1 der Anlage erforderlichen Betreuungskompo-
nente Nummer 17 der Anlage aus dem Modul »Wirt-
schaftsverwaltung, sonstige Leistungen« nach § 4 Ab-
satz 2 Nummer 3 und

3. in den Treuhandverträgen nach den §§ 9 und 10 

a) bis zu einer forstlichen Betriebsfläche unter  
500 Hektar die verpflichtend enthaltenen Betreu-
ungskomponenten des Moduls »Planung und Voll-
zugsnachweise« nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 und 

b) bis zu einer forstlichen Betriebsfläche unter 200 
Hektar die verpflichtend enthaltenen Betreuungs-
komponenten aus den Modulen »Planung und Voll-
zugsnachweise« nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 und 
»Betriebsvollzug« nach § 4 Absatz 2 Nummer 2, 
einschließlich der im Zusammenhang mit der 
Nummer 6.1 bis 6.4 und 6.7 der Anlage erforderli-
chen Betreuungskomponenten Nummer 17 und 18 
der Anlage aus dem Modul »Wirtschaftsverwal-
tung, sonstige Leistungen« nach § 4 Absatz 2 Num-
mer 3.

§ 13

Aufwandsersatz für die Übernahme von Aufgaben  
im Privatwald

(1) Das Land leistet den Körperschaften oder deren Zu-
sammenschlüssen Aufwandsersatz für die Übernahme 
von Aufgaben im Privatwald nach § 49 LWaldG durch 
körperschaftliche Forstbedienstete.

(2) Der Aufwandersatz wird gewährt für 

1. die Beratung im Privatwald,

2. die Mitwirkung bei der Forstaufsicht im Privatwald 
und

3. die Ausübung des Forstschutzes im Privatwald ohne 
eigene Mitarbeiter.
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§ 14

Evaluation

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz prüft zum 31. Dezember 2025 und danach jeweils 
im Abstand von drei Jahren ob und inwieweit die Rege-
lungen der §§ 5 und 6 weiterhin erforderlich sind, um ein 
flächendeckendes Angebot forstlicher Dienstleistungen 
im Kleinprivatwald zu angemessenen Bedingungen und 
den diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Dienst-
leistungen sicherzustellen. In die Evaluation werden die 
praktischen und finanziellen Auswirkungen der Regelun-
gen einbezogen.

§ 15

Durchführungsbestimmung

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz erlässt die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften. Diese regeln 
insbesondere:

1. die Grundsätze über die Herleitung der Gestehungs-
kosten nach § 3 Absatz 6,

2. die Festsetzung der ermäßigten Entgelte nach § 6 Ab-
satz 2,

3. das Verfahren nach § 6 Absatz 2 Satz 2 zur Abrech-
nung der Gestehungskosten der fallweisen Betreuung 
zwischen dem Land und den unteren Forstbehörden 
sowie den Körperschaften und deren Zusammen-
schlüsse, sofern die Betreuungsaufgaben nach § 49 
LWaldG übertragen wurden,

4. die Festlegung der Fördersätze und der entsprechen-
den Verfahrensvorgaben für die Förderung der ständi-
gen Betreuung nach § 12 und 

5. die Möglichkeit, bei außergewöhnlichen Schadereig-
nissen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die ermäßigten Entgelte nach § 6 Absatz 2 und die 
Förderung nach § 12 entsprechend anzupassen.

§ 16

Übergangsregelungen

In Treuhandverträgen nach den §§ 9 und 10, die bis zum 
Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung geschlossen werden, kann von den Bestimmungen 
des § 9 Absatz 3 und § 10 Absatz 3 abgewichen werden.

§ 17

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. Januar 
2020 in Kraft. Die Privatwaldverordnung vom 7. Juni 
1999 (GBl. S. 322), die zuletzt durch Artikel 163 des Ge-
setzes vom 27. Februar 2017 (GBl. S. 99, 117) geändert 

worden ist, tritt zugleich außer Kraft.

(2) § 16 tritt mit Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttre-
ten dieser Verordnung außer Kraft.

stuttgart, den 18. Februar 2020 Hauk

Anlage
(zu §§ 4 bis 10 und 12)

Betreuungskomponenten im Privatwald

1 Betriebsgutachten (Periodische Betriebsplanung) 
mit einer Laufzeit von zehn Jahren

2 Jahresplanung

2.1 Naturalplan

2.2 Sortenplan

2.3 Arbeitsplan

2.4 Finanzplan

2.5 Investitionsplan

2.6 Jährlicher Inspektionsbegang mit Waldinspek-
tionsbericht zum Waldinspektionsvertrag

3 Vollzugsnachweise, betriebswirtschaftliche 
 Auswertungen

3.1 Naturalvollzug

3.2 Holzeinschlagsbuchführung

3.3 Darstellung finanzieller Vollzug

3.4 Kosten-Leistungs-Rechnung

3.5 Vollzugsnachweis Waldinspektionsvertrag

4 Neuanlage der Feinerschließung

5 Holzauszeichnen

6 Organisation Betriebsvollzug

6.1 Organisation Hiebsvollzug gegebenenfalls 
 einschließlich der Anlage der Feinerschließung

6.2 Zuschlag für Organisation Hiebsvollzug bei 
 Verkehrssicherungsmaßnahmen

6.3 Organisation Forstkulturen

6.4 Organisation Jungbestandspflege

6.5 Organisation Ästungsmaßnahmen

6.6 Organisation Waldschutzmaßnahmen außerhalb 
Holzeinschlag zufällige Nutzung

6.7 Organisation Wegeunterhaltung Fahr- und 
 Maschinenwege

6.8 Organisation Gewinnung Saat- und Pflanzgut

6.9 Organisation Maßnahmen zur Erholungsnutzung

6.10 Organisation Naturschutzmaßnahmen

7 Holzsortierung

8 Holzaufnahme einzelstammweise

9 Holzaufnahme sonstige Aufnahme
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10 Elektronische Erfassung einer vom 
 Waldbesitzenden manuell gefertigten Holzliste

11 Kontrolle zum vorbeugenden Waldschutz

12 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht, 
 Dokumentation

13 Überwachung Wegeinfrastruktur

14 Management Maschinen

15 Mitarbeitermanagement

16 Logistikdienstleistungen beim Holzverkauf

17 Vergabe von Betriebsarbeiten

18 Lieferverträge, Beschaffungen

Verordnung des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
über die Qualifizierung und Prüfung zum 

Erwerb der forstlichen Sachkunde 
(Qualifizierungs- und Prüfungsordnung 

forstliche Sachkunde – QuaPrO-fS)

Vom 18. Februar 2020

Auf Grund von § 21 Absatz 5 Nummer 2 des Landes-
waldgesetzes (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 
1995 (GBl. S. 685), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 162) geändert wor-
den ist, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Qualifizierung und Prüfung 
zum Erwerb der forstlichen Sachkunde die Vorausset-
zung ist, um gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 der Privatwald-
verordnung im Privatwald Forstrevieraufgaben wahrneh-
men zu können. 

§ 2

Beginn, Dauer 

Das Qualifizierungsprogramm zum Erwerb der forst-
lichen Sachkunde beginnt ein Mal im Jahr. Die Bekannt-
machung des Beginns erfolgt in dem im Auftrag des Lan-
des Baden-Württemberg für den Geschäftsbereich des 
für Forstwirtschaft zuständigen Ministeriums heraus-
gegebenen schriftlichen Amtsblatt, zusätzlich in der 
elektronischen Fassung desselben. Rechtsverbindlich ist 
nur die Bekanntmachung im schriftlichen Amtsblatt. Das 
Qualifizierungsprogramm umfasst eine Dauer von in  
der Regel 24 Monaten und kann ausschließlich bei der 
Landesforstverwaltung Baden-Württemberg durchlaufen 
werden.

§ 3

Inhalt und Struktur

(1) Das Qualifizierungsprogramm gliedert sich in Quali-
fizierungsabschnitte nach § 4 und Qualifizierungsbau-
steine nach § 5. Diese sind verbindlich und an der beruf-
lichen Praxis orientiert. Abweichungen von den Qualifi-
zierungsabschnitten sind nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen im Einvernehmen zwischen der Qualifi-
zierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 und der Qualifizie-
rungsstelle nach § 6 Absatz 2 möglich. 

(2) Zwischen der Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 
1 und der oder dem Teilnehmenden des Qualifi-
zierungsprogramms wird auf Vorschlag der Qualifizie-
rungsstelle nach § 6 Absatz 2 zu Beginn des Qualifizie-
rungsprogramms eine für beide Seiten verbindliche, 
schriftliche Zielvereinbarung (Qualifizierungsplan) ab-
geschlossen. Dieser Qualifizierungsplan beinhaltet die 
verpflichtenden Qualifizierungsabschnitte nach § 4, Qua-
lifizierungsbausteine nach § 5 und wichtige organisatori-
sche Eckpunkte des Qualifizierungsprogramms. Verän-
dern sich im Laufe des Qualifizierungsprogramms wich-
tige Rahmenbedingungen, kann der Qualifizierungsplan 
angepasst werden.

§ 4

Qualifizierungsabschnitte

(1) Das Qualifizierungsprogramm gliedert sich in fol-
gende Qualifizierungsabschnitte:

1. Betrieb mit einer Mindestdauer von fünf Monaten,

2. Hoheit mit einer Mindestdauer von fünf Monaten,

3. Hospitation mit einer maximalen Dauer von einem 
Monat und

4. dem Projekt biologische und technische Produktion 
mit einer Dauer von einem Monat.

Umfasst der Qualifizierungsabschnitt Betrieb lediglich 
die geforderte Mindestdauer von fünf Monaten, beträgt 
die Dauer des Qualifizierungsabschnitts Hoheit 17 Mo-
nate und umgekehrt. 

(2) Im Qualifizierungsabschnitt Betrieb erwerben die 
Teilnehmenden Berufspraxis mit einem Schwerpunkt in 
forstbetrieblichen Aufgaben. Sie übernehmen eigenver-
antwortliche Funktionen und Aufgaben in einem Forstre-
vier. Sofern die Qualifizierungsstelle nach § 6 Absatz 2 
über keine betrieblichen Zuständigkeiten und Aufgaben 
verfügt, besteht in Absprache mit der Qualifizierungs-
behörde nach § 6 Absatz 1 und Forst Baden-Württem-
berg die Möglichkeit einer adäquaten berufspraktischen 
Tätigkeit in einem Forstbezirk von Forst Baden-Würt-
temberg.

(3) Im Qualifizierungsabschnitt Hoheit erwerben die 
Teilnehmenden Berufspraxis mit einem Schwerpunkt in 
hoheitlichen Aufgaben, insbesondere in der Funktion  
der Qualifizierungsstellen nach § 6 Absatz 2 als Träger 
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öffentlicher Belange und in der Forstaufsicht. Den Teil-
nehmenden kann hierzu die eigenverantwortliche Wahr-
nehmung der entsprechenden Aufgaben und Funktionen 
innerhalb der Qualifizierungsstelle übertragen werden.

(4) Im Qualifizierungsabschnitt Hospitation sollen die 
Teilnehmenden über die Qualifizierungsstelle hinaus 
auch die Aufgaben der obersten oder höheren Forstbe-
hörde oder der Betriebsleitung von Forst Baden-Würt-
temberg kennen lernen. Eine Hospitation bei einem pri-
vaten oder körperschaftlichen Forstbetrieb ist zulässig.

(5) Im Qualifizierungsabschnitt biologische und tech-
nische Produktion bearbeiten die Teilnehmenden ein ei-
genständiges Projekt, das parallel zu anderen Aufgaben 
an der Qualifizierungsstelle durchgeführt werden kann. 
Das Projekt wird in einem Forstrevier durchgeführt. Die 
Teilnehmenden sind hierbei gehalten, selbstständig The-
menvorschläge auszuarbeiten und mit ihrem Fachbe-
treuer abzustimmen. Der Qualifizierungsbehörde nach 
§ 6 Absatz 1 ist mindestens sechs Wochen vor Projektbe-
ginn das Projektthema zur Genehmigung vorzulegen. 
Das Projekt ist von den Teilnehmenden so zu dokumen-
tieren, dass das methodische Vorgehen und die Ergeb-
nisse des Projektes nachvollziehbar sind. Das Projekt 
schließt mit einer Prüfung nach § 13 ab, sobald die ge-
stellte Aufgabe umsetzungsreif ist.

§ 5

Qualifizierungsbausteine

(1) Innerhalb der Qualifizierungsabschnitte sind Qualifi-
zierungsbausteine zu absolvieren. Die Qualifizierungs-
bausteine gliedern sich in verpflichtende Lehrgänge, Se-
minare oder Projekte sowie in Wahlpflichtveranstaltun-
gen mit einem zeitlich vorgegebenen Umfang von in der 
Regel 20 Tagen, die nach individuellen Schwerpunkten 
ausgewählt werden können. 

(2) Zu den verpflichtenden Qualifizierungsbausteinen 
zählen überbetriebliche Lehrgänge, Seminare oder Pro-
jekte zu den Themenbereichen:

1. Biologische Produktion (Waldbau, Forsteinrichtung, 
forstliche Betriebsplanung und Betriebssteuerung, 
Waldschutz),

2. Wildtiermanagement und Jagd,

3. Waldnaturschutz und Landschaftspflege,

4. Raumordnung und Landesplanung,

5. Technische Produktion und Marketing (forstliche Ar-
beitslehre und Verfahrenstechnik, Walderschließung 
und Logistik, Forstnutzung und Holzmarkt),

6. Recht (allgemeine und fachbezogene Rechtsgrundla-
gen) und

7. Forstpolitik, forstliche Umweltbildung und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Diese werden von Forst Baden-Württemberg gezielt für 

den Erwerb der forstlichen Sachkunde organisiert und 
angeboten.

(3) Darüber hinaus setzen die Teilnehmenden im Rahmen 
der Wahlpflichtveranstaltungen individuelle Schwer-
punkte. Hierzu wählen die Teilnehmenden aus dem Bil-
dungsangebot von Forst Baden-Württemberg vertiefende 
Fortbildungen aus. Die Teilnahme an Fortbildungen 
 außerhalb des Bildungsangebotes von Forst Baden-Würt-
temberg ist ergänzend möglich, soweit dies für die Er-
reichung des Qualifizierungsziels zweckmäßig ist. Die 
Festlegung der erforderlichen vertiefenden Fortbildungen 
erfolgt im Qualifizierungsplan. 

§ 6

Qualifizierungs-, Zulassungs- und Prüfungsbehörde, 
 Zuständigkeiten

(1) Qualifizierungs-, Zulassungs- und Prüfungsbehörde 
(Qualifizierungsbehörde) zum Erwerb der forstlichen 
Sachkunde ist die höhere Forstbehörde. Diese ist für die 
Auswahl der Teilnehmenden und die Qualitätssicherung 
innerhalb des Qualifizierungsprogramms verantwortlich. 
Zudem weist sie die Teilnehmenden einer Qualifizie-
rungsstelle zu und bestellt die Prüfungskommission ge-
mäß § 13 Absatz 3. Für Grundsatzfragen sowie die in-
haltliche Ausgestaltung des Qualifizierungsprogramms 
ist die oberste Forstbehörde verantwortlich. 

(2) Qualifizierungsstellen sind

1. die unteren Forstbehörden oder

2. die körperschaftlichen und gemeinschaftlichen kör-
perschaftlichen Forstämter, soweit sie neben betrieb-
lichen auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen.

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Qualifizierungsstelle 
ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der oder des Teilneh-
menden und trägt die Gesamtverantwortung für deren 
oder dessen Qualifizierung. 

(4) Im Sinne einer individuellen Beratung und Betreuung 
ist für jede Teilnehmende oder jeden Teilnehmenden  
in der Qualifizierungsstelle eine Fachbetreuerin oder  
ein Fachbetreuer zu benennen. Diese steuern vor Ort fe-
derführend die Ausgestaltung des Qualifizierungspro-
gramms.

§ 7

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Von der Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 
kann zum Qualifizierungsprogramm nur zugelassen wer-
den, wer

1. mindestens den Abschluss eines forstwirtschaftlich 
orientierten Diplomstudiengangs an einer Fachhoch-
schule oder den Abschluss eines forstwirtschaftlich 
orientierten Bachelorstudiengangs nach § 5 Nummer 
1 Laufbahnverordnung MLR nachweist,
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2. eine ärztliche Bescheinigung zur Feststellung der ge-
sundheitlichen Eignung nach Anlage 1 vorlegt und

3. ein amtliches Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage bei einer 
Behörde vorlegt, das nicht älter als drei Monate ist.

(2) Die Nachweise nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind 
schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Die Kosten für 
die ärztliche Untersuchung nach Absatz 1 Nummer 2 und 
das amtliche Führungszeugnis nach Absatz 1 Nummer 3 
trägt die Bewerberin oder der Bewerber.

(3) Der Zulassungsantrag soll abgelehnt werden, wenn 
die Bewerberin oder der Bewerber die in Absatz 1 ge-
nannten Unterlagen nicht innerhalb einer ihr oder ihm 
gesetzten Frist vorlegt oder für die Teilnahme am Quali-
fizierungsprogramm ungeeignet ist. Von der fehlenden 
Eignung ist insbesondere auszugehen,

1. bei fehlender gesundheitlicher Eignung oder

2. bei rechtskräftiger Verurteilung wegen eines Verbre-
chens oder vorsätzlichen Vergehens. 

(4) Die Qualifizierungsbehörde nimmt Einsicht in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Nummer 3 und speichert 
nur den Umstand der Einsichtnahme, das Datum des 
Führungszeugnisses und die Information, ob das Füh-
rungszeugnis Eintragungen enthält, die Zweifel an der 
Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers im Sinne 
des Absatzes 3 begründen. Die Qualifizierungsbehörde 
darf diese Daten nur verändern und nutzen, soweit dies 
zur Prüfung der Eignung einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers erforderlich ist. Die Daten sind vor dem 
 Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich 
zu löschen, wenn der Antrag auf Zulassung rechtskräftig 
abgelehnt wurde.

§ 8

Einstellungsverfahren

(1) Die zu besetzenden Stellen für den Erwerb der 
 forstlichen Sachkunde sind öffentlich auszuschreiben. 
Die Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 prüft die 
Erfüllung der formalen Voraussetzungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber, führt das Auswahlverfahren durch 
und lässt die nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung ausgewählten Personen zum Qualifizierungs-
programm zu.

(2) Die Einstellung in das Qualifizierungsprogramm er-
folgt durch die Qualifizierungsbehörde.

§ 9

Rechtsstellung der Teilnehmenden

(1) Die Einstellung in das Qualifizierungsprogramm er-
folgt gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes befristet. Das Beschäftigungs-
verhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 

Es endet im Fall des Bestehens oder endgültigen Nicht-
bestehens der Qualifizierung mit Ablauf des Monats, in 
dem das Gesamtergebnis nach § 16 Absatz 1 bekanntge-
geben wurde.

(2) Personen, die am Qualifizierungsprogramm teilneh-
men, können mit hoheitlichen Aufgaben betraut werden.

§ 10

Verlängerung des Qualifizierungsprogramms

Wird das Qualifizierungsprogramm wegen Krankheit, 
Elternzeit oder aus anderen zwingenden Gründen für 
 einen längeren Zeitraum unterbrochen, muss die ver-
säumte Zeit nachgeholt werden, soweit der Qualifi-
zierungszweck dies erfordert. Die Entscheidung hierüber 
trifft die Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1  
im Benehmen mit der Qualifizierungsstelle nach § 6 
 Absatz 2.

§ 11

Qualifizierung in Teilzeit

(1) Auf Antrag kann das Qualifizierungsprogramm aus 
familiären und persönlichen Gründen auch im Rahmen 
einer Teilzeitbeschäftigung erfolgen, soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Familiäre Gründe sind 
hierbei die tatsächliche Betreuung oder Pflege eines Kin-
des unter 18 Jahren oder einer oder eines nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen. Als persönli-
cher Grund gelten eine festgestellte Schwerbehinderten-
eigenschaft nach § 2 Absatz 2 des Neunten Buchs Sozial-
gesetzbuch oder eine festgestellte Gleichstellung nach 
§ 2 Absatz 3 des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch.

(2) Die Qualifizierungsprogramm in Teilzeit ist in den 
Modellvarianten Halbregelung, mit einem Beschäf-
tigungsumfang von 50 vom Hundert, und Zweidrittel-
regelung, mit einem Beschäftigungsumfang von 66,67 
vom Hundert, möglich. Bei der Halbregelung erhöht sich 
die Qualifizierungszeit abweichend von § 2 Satz 4 in der 
Regel auf 48 Monate und bei der Zweidrittelregelung in 
der Regel auf 36 Monate.

(3) Die detaillierte Ausgestaltung der Qualifizierung in 
Teilzeit ist zwischen den Teilnehmenden und der Qualifi-
zierungsbehörde gemäß § 6 Absatz 1 auszuarbeiten und 
im Qualifizierungsplan nach § 3 Absatz 2 zu dokumen-
tieren.

§ 12

Bewertung

(1) Zum Erwerb der Qualifizierung müssen sich die Teil-
nehmenden in der beruflichen Praxis bewähren. Dazu 
werden die Qualifizierungsabschnitte nach § 4 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 4 insbesondere im Hinblick auf die 
fachlichen und methodischen Kompetenzen der Teilneh-
menden wie folgt bewertet:
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1. Ausprägungsgrad A  
(1 Punkt) schwach ausgeprägt,

2. Ausprägungsgrad B  
(2 Punkte) normal ausgeprägt,

3. Ausprägungsgrad C  
(3 Punkte) stark ausgeprägt,

4. Ausprägungsgrad D  
(4 Punkte) besonders stark ausgeprägt.

Es dürfen nur ganze Punkte vergeben werden.

(2) Elemente der Bewertung sind:

1. die Bewertungen der Qualifizierungsabschnitte Hoheit 
und Betrieb durch die oder den Fachbetreuenden des 
jeweiligen Qualifizierungsabschnitts im Einverneh-
men mit der Qualifizierungsstelle nach § 6 Absatz 2 in 
Form von Eignungsberichten nach Anlage 2,

2. die Bewertung des Qualifizierungsabschnitts biologi-
sche und technische Produktion, die sich zusammen-
setzt aus: 

a) der Bewertung durch die oder den Fachbetreuen-
den des Qualifizierungsabschnitts biologische und 
technische Produktion in Form des Eignungsbe-
richts nach Anlage 3 Abschnitt A und 

b) der Prüfung im Qualifizierungsabschnitt biologi-
sche und technische Produktion durch die Prü-
fungskommission nach § 13 Absatz 3 in Form des 
Eignungsberichts nach Anlage 3 Abschnitt B.

(3) Jeder Qualifizierungsabschnitt nach Absatz 1 ist be-
standen, wenn in der Gesamtbewertung des Eignungs-
berichts nach Anlage 2 und 3 jeweils mindestens 50 vom 
Hundert der rechnerisch möglichen Gesamtpunktzahl 
erreicht wird. 

(4) Die Einzelbewertungen nach Absatz 2 Nummer 1 
werden den Teilnehmenden jeweils durch die Qualifizie-
rungsstelle nach § 6 Absatz 2 eröffnet. Das Gesamter-
gebnis der Bewertungen nach Absatz 2 Nummer 2 wird 
den Teilnehmenden durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden der Prüfungskommission nach § 13 Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 eröffnet.

§ 13

Prüfung im Qualifizierungsabschnitt biologische  
und technische Produktion

(1) Die Prüfung im Qualifizierungsabschnitt biologische 
und technische Produktion besteht aus der Vorstellung 
des eigenständig bearbeiteten Projektes nach § 4 Ab- 
satz 5 und einem Prüfungsgespräch zum bearbeiteten 
Projekt vor der Prüfungskommission nach Absatz 3. 
 Inhaltlicher Schwerpunkt dieser Prüfung sind alle für  
das Projekt einschlägigen Fachgebiete, wobei ein enger 
Praxisbezug herzustellen ist. Die Prüfung soll insgesamt 
zwei Stunden dauern.

(2) Im Einvernehmen mit der Qualifizierungsstelle nach 
§ 6 Absatz 2 bestimmt die Qualifizierungsbehörde nach 

§ 6 Absatz 1 Ort und Zeitpunkt der Prüfung im Qualifi-
zierungsabschnitt biologische und technische Produktion 
und teilt diese den zu Prüfenden des Qualifizierungs-
abschnitts und der Prüfungskommission nach Absatz 3 
rechtzeitig vor dem Prüfungstermin schriftlich oder elek-
tronisch mit.

(3) Die Prüfung im Qualifizierungsabschnitt biologische 
und technische Produktion erfolgt durch eine Prüfungs-
kommission. Die Prüfungskommission wird aus drei 
Prüfenden gebildet. Diese sind

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Qualifizierungs-
behörde, mit der Befähigung zum gehobenen tech-
nischen oder höheren Forstdienst, die oder der gleich-
zeitig den Vorsitz der Prüfungskommission innehat,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Forstlichen Bil-
dungszentrums Karlsruhe und

3. die Fachbetreuerin oder der Fachbetreuer, die oder der 
die zu prüfende Person im Qualifizierungsabschnitt 
biologische und technische Produktion vor Ort beraten 
und begleitet hat.

Die Prüfungskommission ist bei ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die 
 Zusammensetzung der Prüfungskommission wird den zu 
prüfenden Teilnehmenden rechtzeitig durch die Qualifi-
zierungsbehörde mitgeteilt.

(4) Die Leistung der zu prüfenden Person in der Prüfung 
nach Absatz 1 Satz 1 wird von der Prüfungskommission 
mit einer Punktzahl nach § 12 Absatz 1 Satz 2 bewertet. 
Soweit die Prüfungskommission zu keiner einvernehm-
lichen Bewertung gelangt, entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden. Aus der Bewertung nach Satz 1 
sowie der Bewertung durch die Fachbetreuerin oder den 
Fachbetreuer nach § 12 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a 
wird die Gesamtpunktzahl für den Qualifizierungsab-
schnitt biologische und technische Produktion ermittelt, 
wobei die Bewertungen der Leistungen

1. nach § 12 Absatz 2  
Nummer 2 Buchstabe a mit 50 Prozent und

2. nach § 12 Absatz 2  
Nummer 2 Buchstabe b mit 50 Prozent

einfließen.

(5) Über die mündliche Prüfung nach Absatz 1 ist von 
einem durch die vorsitzende Person bestimmten Mitglied 
der Prüfungskommission ein Protokoll nach Anlage 3 
Abschnitt E zu fertigen, in dem

1. Ort, Datum und Dauer der Prüfung,

2. die Namen der zu prüfenden Person und der Prüfen-
den,

3. die Gegenstände und Einzelergebnisse der mündli-
chen Prüfung,

4. die vergebene Punktzahl und

5. etwaige Unregelmäßigkeiten

vermerkt werden.
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Die Prüfung ist eine Einzelprüfung, die nicht öffentlich 
ist.

(6) Die Prüfungskommission stellt im Anschluss an die 
Prüfung das Gesamtergebnis des Qualifizierungsab-
schnittes nach Absatz 4 fest.

§ 14

Nachteilsausgleich

(1) Bei zu prüfenden Personen, die aufgrund einer Er-
krankung oder Behinderung in ihrer Kommunikations-
fähigkeit eingeschränkt sind, gewährt die Qualifizie-
rungsbehörde auf schriftlichen oder elektronischen An-
trag angemessene Maßnahmen zum Nachteilsausgleich. 
Die Qualifizierungsbehörde weist die zu prüfenden Per-
sonen rechtzeitig in geeigneter Weise auf die Möglich-
keit einer Antragstellung hin. 

(2) Die Beeinträchtigung hat die zu prüfende Person 
 gegenüber der Qualifizierungsbehörde unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch darzulegen und durch ärzt-
liches Zeugnis nachzuweisen. Im Zweifelsfall kann die 
Qualifizierungsbehörde ein amtsärztliches Zeugnis ver-
langen. Die Qualifizierungsbehörde kann im Einzelfall 
die Vorlage von Originalen verlangen.

(3) Als Nachteilsausgleiche können insbesondere die Be-
arbeitungszeit angemessen verlängert oder persönliche, 
sächliche oder kommunikative Hilfsmittel oder Assisten-
zen zugelassen sowie Ruhepausen gewährt werden, die 
nicht auf die Prüfungszeit angerechnet werden. 

(4) Nachteilsausgleiche dürfen sich nicht nachteilig auf 
die Bewertung der Prüfungsleistungen auswirken und 
nicht in das Zeugnis aufgenommen werden.

§ 15

Rücktritt, Fernbleiben

(1) Tritt eine zu prüfende Person ohne Genehmigung der 
Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 im Qualifizie-
rungsabschnitt biologische und technische Produktion 
von der Prüfung nach § 13 zurück oder bleibt ihr fern, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Genehmigt die Qualifizierungsbehörde den Rücktritt, 
gilt die Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmi-
gung darf nur erteilt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, insbesondere, wenn die zu prüfende Person 
durch Krankheit an der Ablegung der Prüfung gehindert 
ist. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent-
scheidet die Qualifizierungsbehörde. Der Rücktritt muss 
von der zu prüfenden Person unverzüglich gegenüber  
der Qualifizierungsbehörde schriftlich oder elektronisch 
angezeigt werden; im Falle einer Krankheit ist ein ärzt-
liches Attest vorzulegen. Die Qualifizierungsbehörde 
kann ein amtsärztliches Zeugnis verlangen. Andere 
wichtige Gründe sind in geeigneter Weise glaubhaft zu 
machen.

(3) Hat sich eine zu prüfende Person in Kenntnis oder 
fahrlässiger Unkenntnis einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung oder eines anderen Rücktrittsgrundes der 
Prüfung ganz oder teilweise unterzogen, kann ein nach-
trägliches Rücktrittsgesuch wegen dieses Grundes nicht 
genehmigt werden. Fahrlässige Unkenntnis liegt insbe-
sondere dann vor, wenn bei Anhaltspunkten für eine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine 
ärztliche Klärung herbeigeführt wurde.

§ 16

Feststellung des Gesamtergebnisses des 
 Qualifizierungsprogramms 

(1) Die Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 stellt 
das Gesamtergebnis des Qualifizierungsprogramms fest. 
Dazu führt sie die Ergebnisse aus den gemäß § 12 Ab-
satz 3 bewerteten Qualifizierungsabschnitten in einem 
Gesamtergebnis nach Anlage 4 zusammen. Die zusam-
menfassende Bewertung gibt einen Überblick über die 
Bewertung in allen Qualifizierungsabschnitten. Die zu-
sammenfassende Bewertung ist den Teilnehmenden von 
der Qualifizierungsbehörde bekannt zu geben und mit ihr 
oder ihm zu besprechen. Die Bekanntgabe und etwaige 
Äußerungen der Teilnehmenden des Qualifizierungs-
programms sind aktenkundig zu machen.

(2) Das Qualifizierungsprogramm ist insgesamt erfolg-
reich abgeschlossen, wenn die Teilnehmenden in den 
Qualifizierungsabschnitten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 2 und 4 jeweils mindestens 50 vom Hundert 
der rechnerisch möglichen Punktzahl erreicht haben. Bei 
erfolgreichem Abschluss des Qualifizierungsprogramms 
erhalten die Teilnehmenden von der Qualifizierungsbe-
hörde ein Zertifikat, mit dem die Erlangung der forstli-
chen Sachkunde nach § 21 Absatz 5 Nummer 2 LWaldG 
dokumentiert wird. Die erfolgreiche Prüfung begründet 
keinen Anspruch auf Verwendung im öffentlichen Dienst 
oder die Übernahme in ein Beamtenverhältnis.

(3) Wird ein Qualifizierungsabschnitt nicht nach § 12 
Absatz 3 bestanden, haben die Teilnehmenden einen ein-
maligen Anspruch auf Wiederholung. Die Qualifizie-
rungsbehörde bestimmt in welchem Zeitraum und bei 
welcher Qualifizierungsstelle nach § 6 Absatz 2 die oder 
der Teilnehmende die nicht bestandenen Qualifizierungs-
abschnitte wiederholen kann.

§ 17

Prüfungsakten

Die Prüfungsakten verbleiben bis zum Bestehen oder 
endgültigen Nichtbestehen bei der Qualifizierungsbe-
hörde nach § 6 Absatz 1. Im Fall des Nichtbestehens hat 
jede und jeder Teilnehmende des Qualifizierungspro-
gramms das Recht auf Einsichtnahme in ihre oder seine 
Prüfungsakte. Die Einsichtnahme ist bei der Qualifizie-
rungsbehörde zu beantragen. Die Qualifizierungsbe-
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hörde teilt der antragstellenden Person Zeitpunkt und Ort 
der Einsichtnahme mit. Nach dem Bestehen oder endgül-
tigen Nichtbestehen einer Teilnehmerin oder eines Teil-
nehmers sind deren oder dessen Prüfungsakte und sonsti-
gen Unterlagen zu löschen, solange und soweit diese 
nicht im Rahmen eines Rechtsstreits benötigt werden.

§ 18

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 18. Februar 2020 Hauk



58 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 59



60 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 61



62 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 63



64 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 65



66 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 67



68 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 69



70 GBl. vom 29. Februar 2020 Nr. 3

Verordnung des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
über die Qualifizierung und Prüfung zum 
Erwerb der forsttechnischen Sachkunde 
(Qualifizierungs- und Prüfungsordnung 

forsttechnische Sachkunde – QuaPrO-ftS)

Vom 18. Februar 2020

Auf Grund von § 21 Absatz 5 Nummer 1 des Landeswald-
gesetzes (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 
(GBl. S. 685), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 162) geändert worden 
ist, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Qualifizierung und Prüfung 
zum Erwerb der forsttechnischen Sachkunde, die Vor-
aussetzung ist,

1. um gemäß § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 in Verbin-
dung mit Satz 2 LWaldG die Ausarbeitung und Fort-
schreibung forstlicher Rahmenpläne nach § 7 Absatz 1 
LWaldG sowie der Aufstellung von periodischen Be-
triebsplänen durchzuführen,

2. um gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 der Privatwaldverord-
nung im Privatwald Betreuungsverträge abschließen 
zu können.

§ 2

Beginn, Dauer 

Das Qualifizierungsprogramm zum Erwerb der forst-
technischen Sachkunde beginnt einmal jährlich. Die 
 Bekanntmachung des Beginns erfolgt in dem im Auftrag 
des Landes Baden-Württemberg für den Geschäftsbe-
reich des für Forstwirtschaft zuständigen Ministeriums 
herausgegebenen schriftlichen Amtsblatt, zusätzlich in 
der elektronischen Fassung desselben. Rechtsverbindlich 
ist nur die Bekanntmachung im schriftlichen Amtsblatt. 
Das Qualifizierungsprogramm umfasst in der Regel eine 
Dauer von 24 Monaten und kann ausschließlich bei der 
Landesforstverwaltung Baden-Württemberg durchlaufen 
werden.

§ 3

Inhalt und Struktur

(1) Das Qualifizierungsprogramm gliedert sich in Quali-
fizierungsabschnitte nach § 4 und Qualifizierungsbau-
steine nach § 5. Diese sind verbindlich und an der beruf-
lichen Praxis orientiert. Abweichungen von den Qualifi-
zierungsabschnitten sind nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen im Einvernehmen zwischen der Quali-
fizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 und der Qualifizie-
rungsstelle nach § 6 Absatz 2 möglich. 

(2) Zwischen der Qualifizierungsbehörde nach § 6 Ab- 
satz 1 und der oder dem Teilnehmenden des Qualifi-
zierungsprogramms wird auf Vorschlag der Qualifi-
zierungsstelle nach § 6 Absatz 2 zu Beginn des Qualifi-
zierungsprogramms eine für beide Seiten verbindliche, 
schriftliche Zielvereinbarung (Qualifizierungsplan) ab-
geschlossen. Dieser Qualifizierungsplan beinhaltet die 
verpflichtenden Qualifizierungsabschnitte nach § 4, Qua-
lifizierungsbausteine nach § 5 und wichtige organisatori-
sche Eckpunkte des Qualifizierungsprogramms. Verän-
dern sich im Laufe des Qualifizierungsprogramms wich-
tige Rahmenbedingungen, kann der Qualifizierungsplan 
angepasst werden.

§ 4

Qualifizierungsabschnitte

(1) Das Qualifizierungsprogramm gliedert sich in fol-
gende Qualifizierungsabschnitte: 

1. Betrieb mit einer Mindestdauer von fünf Monaten,

2. Hoheit mit einer Mindestdauer von fünf Monaten,

3. Hospitation mit einer maximalen Dauer von drei 
 Wochen,

4. Fachexkursionen mit einer Dauer von einer Woche 
und

5. dem Projekt periodische Betriebsplanung mit einer 
Dauer von vier Monaten.

Umfasst der Qualifizierungsabschnitt Betrieb lediglich 
die geforderte Mindestdauer von fünf Monaten, beträgt 
die Dauer des Qualifizierungsabschnitts Hoheit 14 Mo-
nate und umgekehrt. 

(2) Im Qualifizierungsabschnitt Betrieb erwerben die 
Teilnehmenden Berufspraxis mit einem Schwerpunkt in 
forstbetrieblichen Aufgaben. Sie übernehmen eigenver-
antwortliche Funktionen und Aufgaben in der Leitungs-
ebene einer unteren Forstbehörde. Sofern die Qualifi-
zierungsstelle nach § 6 Absatz 2 über keine betrieblichen 
Zuständigkeiten und Aufgaben verfügt, besteht in 
 Absprache mit der Qualifizierungsbehörde nach § 6 Ab-
satz 1 und Forst Baden-Württemberg die Möglichkeit 
einer adäquaten berufspraktischen Tätigkeit in einem 
Forstbezirk von Forst Baden-Württemberg.

(3) Im Qualifizierungsabschnitt Hoheit erwerben die 
Teilnehmenden Berufspraxis mit einem Schwerpunkt in 
hoheitlichen Aufgaben, insbesondere in der Funktion der 
Qualifizierungsstellen nach § 6 Absatz 2 als Träger öf-
fentlicher Belange und in der Forstaufsicht. Den Teilneh-
menden kann hierzu die eigenverantwortliche Wahrneh-
mung der entsprechenden Aufgaben und Funktionen in-
nerhalb der Qualifizierungsstelle übertragen werden. 

(4) Im Qualifizierungsabschnitt Hospitation sollen die 
Teilnehmenden über die Qualifizierungsstelle hinaus 
auch die Aufgaben der obersten oder höheren Forst-
behörde oder der Betriebsleitung von Forst Baden-Würt-
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temberg kennen lernen. Eine Hospitation bei einem pri-
vaten oder körperschaftlichen Forstbetrieb ist zulässig.

(5) Im Qualifizierungsabschnitt Fachexkursionen organi-
sieren die Teilnehmenden selbständig Fachexkursionen. 

(6) Im Qualifizierungsabschnitt periodische Betriebspla-
nung entwerfen die Teilnehmenden unter Aufsicht einer 
sachkundigen Fachbetreuerin oder eines sachkundigen 
Fachbetreuers eine periodische Betriebsplanung in  einem 
Forstbetrieb in Baden-Württemberg. Der zu bearbeitende 
Betrieb wird von der Qualifizierungsbehörde nach § 6 
Absatz 1 im Einvernehmen mit der höheren Forstbe-
hörde beziehungsweise von Forst Baden-Württemberg 
zugewiesen. Die Teilnehmenden werden in diesem Qua-
lifizierungsabschnitt vom zuständigen Fachreferat der 
höheren Forstbehörde oder dem Fachbereich von Forst 
Baden-Württemberg betreut.

§ 5

Qualifizierungsbausteine

(1) Innerhalb der Qualifizierungsabschnitte sind Qualifi-
zierungsbausteine zu absolvieren. Die Qualifizierungs-
bausteine gliedern sich in verpflichtende Lehrgänge, Se-
minare oder Projekte sowie in Wahlpflichtveranstaltun-
gen mit einem zeitlich vorgegebenen Umfang von in der 
Regel 20 Tagen, die nach individuellen Schwerpunkten 
ausgewählt werden können. 

(2) Zu den verpflichtenden Qualifizierungsbausteinen 
zählen überbetriebliche Lehrgänge oder Projekte zu den 
Themenbereichen:

1. Biologische Produktion (Waldbau, Forsteinrichtung, 
forstliche Betriebsplanung und Betriebssteuerung, 
Waldschutz),

2. Wildtiermanagement und Jagd,

3. Waldnaturschutz und Landschaftspflege,

4. Raumordnung und Landesplanung,

5. Technische Produktion und Marketing (forstliche Ar-
beitslehre und Verfahrenstechnik, Walderschließung 
und Logistik, Forstnutzung und Holzmarkt),

6. Recht (allgemeine und fachbezogene Rechtsgrundla-
gen) und

7. Forstpolitik, forstliche Umweltbildung und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Diese werden von Forst Baden-Württemberg gezielt für 
den Erwerb der forsttechnischen Sachkunde organisiert 
und angeboten. 

(3) Darüber hinaus setzen die Teilnehmenden im  Rahmen 
der Wahlpflichtveranstaltungen individuelle Schwer-
punkte. Hierzu wählen die Teilnehmenden aus dem Bil-
dungsangebot von Forst Baden-Württemberg vertiefende 
Fortbildungen aus. Die Teilnahme an Fortbildungen 
 außerhalb des Bildungsangebotes von Forst Baden-
Württemberg ist ergänzend möglich, soweit dies für die 

Erreichung des Qualifizierungsziels zweckmäßig ist. Die 
Festlegung der erforderlichen vertiefenden Fortbildun-
gen erfolgt im Qualifizierungsplan. 

§ 6

Qualifizierungs-, Zulassungs- und Prüfungsbehörde, 
 Zuständigkeiten

(1) Qualifizierungs-, Zulassungs- und Prüfungsbehörde 
(Qualifizierungsbehörde) zum Erwerb der forsttechni-
schen Sachkunde ist die oberste Forstbehörde. Diese ist 
für die Auswahl der Teilnehmenden sowie die Grund-
satzfragen, die inhaltliche Ausgestaltung und Qualitäts-
sicherung innerhalb des Qualifizierungsprogramms ver-
antwortlich. Zudem weist sie die Teilnehmenden einer 
Qualifizierungsstelle zu und bestellt die Prüfungskom-
mission gemäß § 13 Absatz 3.

(2) Qualifizierungsstellen sind

1. die unteren Forstbehörden oder

2. die körperschaftlichen und gemeinschaftlichen kör-
perschaftlichen Forstämter, soweit sie neben betriebli-
chen auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen.

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Qualifizierungsstelle 
ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der oder des Teilneh-
menden und trägt die Gesamtverantwortung für deren 
oder dessen Qualifizierung. 

(4) Im Sinne einer individuellen Beratung und Betreuung 
ist für jede Teilnehmende oder jeden Teilnehmenden  
in der Qualifizierungsstelle eine Fachbetreuerin oder  
ein Fachbetreuer zu benennen. Diese steuern vor Ort fe-
derführend die Ausgestaltung des Qualifizierungspro-
gramms.

§ 7

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Von der Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 
kann zum Qualifizierungsprogramm nur zugelassen 
 werden, wer

1. mindestens den Abschluss eines Diplom- oder konse-
kutiven Masterstudiengangs an einer Universität oder 
eines konsekutiven akkreditierten forstwissenschaft-
lich orientierten Masterstudiengangs an einer Fach-
hochschule nach § 6 Nummer 1 Laufbahnverordnung 
MLR nachweist,

2. eine ärztliche Bescheinigung zur Feststellung der ge-
sundheitlichen Eignung nach Anlage 1 vorlegt und

3. ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundes-
zentralregistergesetzes zur Vorlage bei einer Behörde 
vorlegt, das nicht älter als drei Monate ist.

(2) Die Nachweise nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind 
schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Die Kosten für 
die ärztliche Untersuchung nach Absatz 1 Nummer 2 und 
das amtliche Führungszeugnis nach Absatz 1 Nummer 3 
trägt die Bewerberin oder der Bewerber.
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(3) Der Zulassungsantrag soll abgelehnt werden, wenn 
die Bewerberin oder der Bewerber die in Absatz 1 ge-
nannten Unterlagen nicht innerhalb einer ihr oder ihm 
gesetzten Frist vorlegt oder für die Teilnahme am Quali-
fizierungsprogramm ungeeignet ist. Von der fehlenden 
Eignung ist insbesondere auszugehen,

1. bei fehlender gesundheitlicher Eignung oder

2. bei rechtskräftiger Verurteilung wegen eines Verbre-
chens oder vorsätzlichen Vergehens. 

(4) Die Qualifizierungsbehörde nimmt Einsicht in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Nummer 3 und speichert 
nur den Umstand der Einsichtnahme, das Datum des 
Führungszeugnisses und die Information, ob das Füh-
rungszeugnis Eintragungen enthält, die Zweifel an der 
Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers im Sinne 
des Absatzes 3 begründen. Die Qualifizierungsbehörde 
darf diese Daten nur verändern und nutzen, soweit dies 
zur Prüfung der Eignung einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers erforderlich ist. Die Daten sind vor dem 
 Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich 
zu löschen, wenn der Antrag auf Zulassung rechtskräftig 
abgelehnt wurde.

§ 8

Einstellungsverfahren

(1) Die zu besetzenden Stellen für den Erwerb der forst-
technischen Sachkunde sind öffentlich auszuschreiben. 
Die Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 prüft die 
Erfüllung der formalen Voraussetzungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber, führt das Auswahlverfahren durch 
und lässt die nach Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung ausgewählten Personen zum Qualifizierungs-
programm zu. 

(2) Die Einstellung in das Qualifizierungsprogramm er-
folgt durch die Qualifizierungsbehörde. 

§ 9

Rechtsstellung der Teilnehmenden

(1) Die Einstellung in das Qualifizierungsprogramm er-
folgt gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes befristet. Das Beschäftigungs-
verhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 
Es endet im Fall des Bestehens oder endgültigen Nicht-
bestehens der Qualifizierung mit Ablauf des Monats, in 
dem das Gesamtergebnis nach § 16 Absatz 1 bekannt-
gegeben wurde.

(2) Personen, die an dem Qualifizierungsprogramm 
 teilnehmen, können mit hoheitlichen Aufgaben betraut 
werden.

§ 10

Verlängerung des Qualifizierungsprogramms

Wird das Qualifizierungsprogramm wegen Krankheit, 
 Elternzeit oder aus anderen zwingenden Gründen für 
 einen längeren Zeitraum unterbrochen, muss die ver-
säumte Zeit nachgeholt werden, soweit der Qualifizie-
rungszweck dies erfordert. Die Entscheidung hierüber 
trifft die Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 im Be-
nehmen mit der Qualifizierungsstelle nach § 6 Absatz 2. 

§ 11

Qualifizierung in Teilzeit

(1) Auf Antrag kann das Qualifizierungsprogramm aus 
familiären und persönlichen Gründen auch im Rahmen 
einer Teilzeitbeschäftigung erfolgen, soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Familiäre Gründe sind 
hierbei die tatsächliche Betreuung oder Pflege eines Kin-
des unter 18 Jahren oder einer oder eines nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen. Als persönli-
cher Grund gelten eine festgestellte Schwerbehinderten-
eigenschaft nach § 2 Absatz 2 des Neunten Buchs Sozial-
gesetzbuch oder eine festgestellte Gleichstellung nach 
§ 2 Absatz 3 des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch.

(2) Das Qualifizierungsprogramm in Teilzeit ist in  
den Modellvarianten Halbregelung, mit einem Beschäf-
tigungsumfang von 50 vom Hundert, und Zweidrittelre-
gelung, mit einem Beschäftigungsumfang von 66,67 
vom Hundert, möglich. Bei der Halbregelung erhöht sich 
die Qualifizierungszeit abweichend von § 2 Satz 4 in der 
Regel auf 48 Monate und bei der Zweidrittelregelung in 
der Regel auf 36 Monate.

(3) Die detaillierte Ausgestaltung der Qualifizierung in 
Teilzeit ist zwischen den Teilnehmenden und der Quali-
fizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 auszuarbeiten und 
im Qualifizierungsplan nach § 3 Absatz 2 zu dokumen-
tieren.

§ 12

Bewertung

(1) Zum Erwerb der Qualifizierung müssen sich die Teil-
nehmenden in der beruflichen Praxis bewähren. Dazu 
werden die Qualifizierungsabschnitte nach § 4 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 5 insbesondere im Hinblick auf die 
fachlichen und methodischen Kompetenzen der Teilneh-
menden wie folgt bewertet:

1. Ausprägungsgrad A  
(1 Punkt) schwach ausgeprägt,

2. Ausprägungsgrad B  
(2 Punkte) normal ausgeprägt,

3. Ausprägungsgrad C  
(3 Punkte) stark ausgeprägt,

4. Ausprägungsgrad D  
(4 Punkte) besonders stark ausgeprägt.

Es dürfen nur ganze Punkte vergeben werden.
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(2) Elemente der Bewertung sind:

1. die Bewertungen der Qualifizierungsabschnitte Hoheit 
und Betrieb durch die oder den Fachbetreuenden des 
jeweiligen Qualifizierungsabschnitts im Einverneh-
men mit der Qualifizierungsstelle nach § 6 Absatz 2 in 
Form von Eignungsberichten nach Anlage 2,

2. die Bewertung des Qualifizierungsabschnitts periodi-
sche Betriebsplanung, die sich zusammensetzt aus

a) der Bewertung durch die oder den Fachbetreuen-
den des Qualifizierungsabschnitts periodische Be-
triebsplanung in Form des Eignungsberichts nach 
Anlage 3 Abschnitt A und 

b) der Prüfung im Qualifizierungsabschnitt periodi-
sche Betriebsplanung nach § 13 in Form des Eig-
nungsberichts nach Anlage 3 Abschnitt B und C.

(3) Jeder Qualifizierungsabschnitt nach Absatz 1 ist be-
standen, wenn in der Gesamtbewertung des Eignungsbe-
richts nach Anlage 2 und 3 jeweils mindestens 50 vom 
Hundert der rechnerisch möglichen Gesamtpunktzahl 
erreicht wird. 

(4) Die Einzelbewertungen nach Absatz 2 Nummer 1 
werden den Teilnehmenden jeweils durch die Qualifizie-
rungsstelle nach § 6 Absatz 2 eröffnet. Das Gesamter-
gebnis der Bewertungen nach Absatz 2 Nummer 2 wird 
den Teilnehmenden durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden der Prüfungskommission nach § 13 Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 eröffnet.

§ 13

Prüfung im Qualifizierungsabschnitt periodische 
 Betriebsplanung 

(1) Die Prüfung im Qualifizierungsabschnitt periodische 
Betriebsplanung besteht aus den Prüfungsteilen:

1. der Vorstellung des erarbeiteten periodischen Be-
triebsplans nach § 4 Absatz 6 und einem Prüfungsge-
spräch im bearbeiteten Forstbetrieb und

2. einer mündlichen Waldprüfung an mehreren Stationen 
zu Themen der periodischen Betriebsplanung in einem 
vorher nicht bekannten Forstbetrieb.

Der Prüfungsteil nach Satz 1 Nummer 1 soll insgesamt 
zwei Stunden, der Prüfungsteil nach Satz 1 Nummer 2 
eine Stunde dauern. Die Prüfungsteile finden zeitlich und 
räumlich voneinander getrennt statt.

(2) Im Einvernehmen mit dem Fachreferat der höheren 
Forstbehörde bestimmt die Qualifizierungsbehörde nach 
§ 6 Absatz 1 Ort und Zeitpunkt der Prüfung im Qualifi-
zierungsabschnitt periodische Betriebsplanung und teilt 
diese den zu Prüfenden des Qualifizierungsabschnitts und 
der Prüfungskommission nach Absatz 3 rechtzeitig vor 
dem Prüfungstermin schriftlich oder elektronisch mit.

(3) Die Prüfung im Qualifizierungsabschnitt periodische 
Betriebsplanung erfolgt durch eine Prüfungskommis-

sion. Die Prüfungskommission wird aus vier Prüfenden 
gebildet. Diese sind

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Qualifizierungs-
behörde, mit der Befähigung zum höheren Forstdienst, 
die oder der gleichzeitig den Vorsitz der Prüfungskom-
mission innehat,

2. die Leiterin oder der Leiter des Forstlichen Bildungs-
zentrums Karlsruhe,

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des für die perio-
dische Betriebsplanung zuständigen Fachreferat der 
höheren Forstbehörde und

4. die Fachbetreuerin oder der Fachbetreuer, die oder der 
die zu prüfende Person im Qualifizierungsabschnitt 
periodische Betriebsplanung vor Ort beraten und be-
gleitet hat.

Die Prüfungskommission ist bei ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die 
 Zusammensetzung der Prüfungskommission wird den zu 
prüfenden Teilnehmenden rechtzeitig schriftlich oder 
elektronisch durch die Qualifizierungsbehörde mitge-
teilt.

(4) Die Leistung der zu prüfenden Person in den Prü-
fungsteilen nach Absatz 1 Satz 1 wird von der Prüfungs-
kommission jeweils mit einer Punktzahl nach § 12 Ab-
satz 1 Satz 2 bewertet. Soweit die Prüfungskommission 
zu keiner einvernehmlichen Bewertung gelangt, ent-
scheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden. Aus den 
Bewertungen nach Satz 1 sowie der Bewertung durch  
die Fachbetreuerin oder den Fachbetreuer nach § 12 Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe a wird die Gesamtpunktzahl 
für den Qualifizierungsabschnitt periodische Betriebs-
planung ermittelt, wobei die Bewertungen der Leis-
tungen

1. nach Absatz 1 Nummer 1 mit 50 Prozent,

2. nach Absatz 1 Nummer 2 mit 25 Prozent und

3. nach § 12 Absatz 2 Nummer 2  
Buchstabe a mit 25 Prozent

einfließen.

(5) Über die Prüfungsteile nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 und 2 ist von einem durch die vorsitzende Person be-
stimmten Mitglied der Prüfungskommission ein Proto-
koll nach Anlage 3 Abschnitt F zu fertigen, in dem

1. Ort, Datum und Dauer der Prüfung,

2. die Namen der zu prüfenden Person und der Prüfen-
den,

3. die Gegenstände und Einzelergebnisse der mündli-
chen Prüfung,

4. die vergebene Punktzahl und

5. etwaige Unregelmäßigkeiten

vermerkt werden.

Die Prüfung ist eine Einzelprüfung, die nicht öffentlich 
ist.
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(6) Die Prüfungskommission stellt im Anschluss an die 
Prüfung das Gesamtergebnis des Qualifizierungsab-
schnittes nach Absatz 4 fest.

§ 14

Nachteilsausgleich

(1) Bei zu prüfenden Personen, die aufgrund einer Er-
krankung oder Behinderung in ihrer Kommunikations-
fähigkeit eingeschränkt sind, gewährt die Qualifizie-
rungsbehörde nach § 6 Absatz 1 auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag angemessene Maßnahmen zum 
Nachteilsausgleich. Die Qualifizierungsbehörde weist 
die zu prüfenden Personen rechtzeitig in geeigneter 
Weise auf die Möglichkeit einer Antragstellung hin.

(2) Die Beeinträchtigung hat die zu prüfende Person 
 gegenüber der Qualifizierungsbehörde unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch darzulegen und durch ärzt-
liches Zeugnis nachzuweisen. Im Zweifelsfall kann die 
Qualifizierungsbehörde ein amtsärztliches Zeugnis ver-
langen. Die Prüfungsbehörde kann im Einzelfall die Vor-
lage von Originalen verlangen. 

(3) Als Nachteilsausgleiche können insbesondere die Be-
arbeitungszeit angemessen verlängert oder persönliche, 
sächliche oder kommunikative Hilfsmittel oder Assisten-
zen zugelassen sowie Ruhepausen gewährt werden, die 
nicht auf die Prüfungszeit angerechnet werden. 

(4) Nachteilsausgleiche dürfen sich nicht nachteilig auf 
die Bewertung der Prüfungsleistungen auswirken und 
nicht in das Zeugnis aufgenommen werden.

§ 15

Rücktritt, Fernbleiben

(1) Tritt eine zu prüfende Person ohne Genehmigung der 
Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 im Qualifi-
zierungsabschnitt periodische Betriebsplanung von der 
Prüfung nach § 13 oder Teilen davon zurück oder bleibt 
ihr fern, gilt die Prüfung insgesamt als nicht bestanden.

(2) Genehmigt die Qualifizierungsbehörde den Rücktritt, 
gilt die Prüfung oder der versäumte Teil als nicht unter-
nommen. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere, wenn 
die zu prüfende Person durch Krankheit an der Ablegung 
der Prüfung oder Teilen davon gehindert ist. Über das 
Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet die Qua-
lifizierungsbehörde. Der Rücktritt muss von der zu prü-
fenden Person unverzüglich gegenüber der Qualifizie-
rungsbehörde schriftlich oder elektronisch angezeigt 
werden; im Falle einer Krankheit ist ein ärztliches Attest 
vorzulegen. Die Qualifizierungsbehörde kann ein amts-
ärztliches Zeugnis verlangen. Andere wichtige Gründe 
sind in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

(3) Hat sich eine zu prüfende Person in Kenntnis oder 
fahrlässiger Unkenntnis einer gesundheitlichen Beein-

trächtigung oder eines anderen Rücktrittsgrundes der 
Prüfung oder Teilen davon ganz oder teilweise unterzo-
gen, kann ein nachträgliches Rücktrittsgesuch wegen 
dieses Grundes nicht genehmigt werden. Fahrlässige 
 Unkenntnis liegt insbesondere dann vor, wenn bei An-
haltspunkten für eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
nicht unverzüglich eine ärztliche Klärung herbeigeführt 
wurde.

§ 16

Feststellung des Gesamtergebnisses  
des Qualifizierungsprogramms 

(1) Die Qualifizierungsbehörde nach § 6 Absatz 1 stellt 
das Gesamtergebnis des Qualifizierungsprogrammes 
fest. Dazu führt sie die Ergebnisse aus den gemäß § 12 
Absatz 3 bewerteten Qualifizierungsabschnitten in  einem 
Gesamtergebnis nach Anlage 4 zusammen. Die zusam-
menfassende Bewertung gibt einen Überblick über die 
Bewertung in allen Qualifizierungsabschnitten. Die zu-
sammenfassende Bewertung ist den Teilnehmenden von 
der Qualifizierungsbehörde bekannt zu geben und mit ihr 
oder ihm zu besprechen. Die Bekanntgabe und etwaige 
Äußerungen der Teilnehmenden des Qualifizierungs-
programms sind aktenkundig zu machen.

(2) Das Qualifizierungsprogramm ist insgesamt erfolg-
reich abgeschlossen, wenn die Teilnehmenden in den 
Qualifizierungsabschnitten nach § 4 Absatz Satz 1 Num-
mer 1, 2 und 5 jeweils mindestens 50 vom Hundert der 
rechnerisch möglichen Punktzahl erreicht haben. Bei er-
folgreichem Abschluss des Qualifizierungsprogramms 
erhalten die Teilnehmenden von der Qualifizierungs-
behörde ein Zertifikat, mit dem die Erlangung der forst-
technischen Sachkunde nach § 21 Absatz 5 Nummer 1 
LWaldG dokumentiert wird. Die erfolgreiche Prüfung 
begründet keinen Anspruch auf Verwendung im öffent-
lichen Dienst oder die Übernahme in ein Beamten-
verhältnis.

(3) Werden Qualifizierungsabschnitte nicht nach § 12 
Absatz 3 bestanden, haben die Teilnehmenden einen ein-
maligen Anspruch auf Wiederholung. Die Qualifizie-
rungsbehörde bestimmt in welchem Zeitraum und bei 
welcher Qualifizierungsstelle nach § 6 Absatz 2 die oder 
der Teilnehmende die nicht bestandenen Qualifizierungs-
abschnitte wiederholen kann. 

§ 17

Prüfungsakten

Die Prüfungsakten verbleiben bis zum Bestehen oder 
endgültigen Nichtbestehen bei der Qualifizierungsbe-
hörde nach § 6 Absatz 1. Im Fall des Nichtbestehens hat 
jede und jeder Teilnehmende des Qualifizierungspro-
gramms das Recht auf Einsichtnahme in ihre oder seine 
Prüfungsakte. Die Einsichtnahme ist bei der Qualifizie-
rungsbehörde zu beantragen. Die Qualifizierungsbe-



Nr. 3 GBl. vom 29. Februar 2020 75

hörde teilt der antragstellenden Person Zeitpunkt und Ort 
der Einsichtnahme mit. Nach dem Bestehen oder endgül-
tigen Nichtbestehen einer Teilnehmerin oder eines Teil-
nehmers sind deren oder dessen Prüfungsakte und sonsti-
gen Unterlagen zu löschen, solange und soweit diese 
nicht im Rahmen eines Rechtsstreits benötigt werden.

§ 18

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 18. Februar 2020 Hauk
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Verordnung des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
über die Qualifizierung und Prüfung zum 

Erwerb des Waldpädagogikzertifikats 
(QuaPrO Waldpädagogik)

Vom 18. Februar 2020

Auf Grund von § 64 a Absatz 2 Satz 2 des Landeswald-
gesetzes (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 
(GBl. S. 685), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 162) geändert worden 
ist, wird im Einvernehmen mit dem Kultusministerium 
und im Benehmen mit dem Umweltministerium ver-
ordnet:

§ 1

Zweck

Der Qualifizierungslehrgang Waldpädagogik, der von 
Forst Baden-Württemberg angeboten wird, soll die Teil-
nehmenden in die Lage versetzen, waldpädagogische 
Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen zu 
 planen, durchzuführen und zu reflektieren.

§ 2

Voraussetzung zum Erwerb des 
 Waldpädagogikzertifikats

(1) Voraussetzung der Zertifizierung zur staatlich zertifi-
zierten Waldpädagogin oder zum staatlich zertifizierten 
Waldpädagogen nach § 64 a Absatz 2 LWaldG ist der 
Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme oder Aner-
kennung der gemäß § 3 vorgeschriebenen Pflichtmodule 
mit einer anschließenden Prüfung, welche bei Forst 
 Baden-Württemberg abgelegt wird.

(2) Bewerberinnen und Bewerber die wegen einer Straf-
tat nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 181 a, 
182 bis 184 g, 184 i, 184 j, 201 a Absatz 3, §§ 225, 232 bis 
233 a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs rechts-
kräftig verurteilt worden sind, dürfen nicht zum Qualifi-
zierungslehrgang zugelassen werden. Bei der Anmel-
dung zum Qualifizierungslehrgang muss ein erweitertes 
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach 
§ 30 a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Bundeszent-
ralregistergesetzes vorliegen, das nicht älter als drei 
 Monate ist. Das erweiterte Führungszeugnis ist von der 
Bewerberin oder dem Bewerber bei der Meldebehörde 
zur Vorlage bei Forst Baden-Württemberg zu beantra-
gen. Forst Baden-Württemberg nimmt Einsicht in das 
Führungszeugnis nach Satz 2 und speichert nur den Um-
stand der Einsichtnahme, das Datum des Führungszeug-
nisses und die Information, ob die das Führungszeugnis 
betreffende Person wegen einer in Satz 1 genannten 
Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. ForstBW darf 

diese Daten nur verändern und nutzen, soweit dies zur 
Prüfung der Eignung einer Bewerberin oder eines Be-
werbers erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff 
Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn der Antrag auf Zulassung rechtskräftig ab-
gelehnt wurde. Weiter ist ein Zeugnis über den Abschluss 
einer Berufsausbildung oder eines Studiums vorzulegen. 
Studierende müssen eine Studienbescheinigung vorlegen.

§ 3

Pflichtmodule, Wahlmodule, Pflichtpraktikum

(1) Der Qualifizierungslehrgang beinhaltet folgende 
Pflichtmodule:

1. je ein Grundmodul aus den Bereichen:

a) forstliche und ökologische Grundlagen:

 dieses Grundmodul umfasst die Vermittlung von 
Grundkenntnissen über heimische Baum- und 
Straucharten, Waldpflanzen und Pilze, Tierarten, 
ökosystemare Grundlagen und Zusammenhänge, 
Waldfunktionen, forstliche und allgemeine Nach-
haltigkeit, Waldbewirtschaftung und Jagd;

b) pädagogische Grundlagen:

 dieses Grundmodul umfasst die Vermittlung von 
Grundkenntnissen der Lern- und Entwicklungs-
psychologie, der Wahrnehmungs- und Motivations-
psychologie sowie der Grundlagen über planungs-
relevante Faktoren von Veranstaltungen, der Kom-
munikation und von didaktisch-methodischen 
 Modellen wie Handlungsorientierung, Zielgrup-
penorientierung, entdeckendes und projektorien-
tiertes Lernen;

c) Grundlagen der Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung:

 dieses Grundmodul umfasst die Vermittlung von 
Werten und Dimensionen, wie Abhängigkeit, Sub-
jektivität, Gerechtigkeit, Integration und Dauerhaf-
tigkeit der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
sowie von Gestaltungskompetenzen und konkreten 
Umsetzungsmöglichkeiten in waldpädagogischen 
Veranstaltungen;

2. insgesamt zehn Fachmodule, davon:

a) fünf Fachmodule mit forstlich-ökologischen Inhal-
ten mit dem Ziel, die Grundkenntnisse mit Metho-
den der Waldpädagogik zu vertiefen und zu erwei-
tern sowie auf unterschiedliche Teilnehmergruppen 
und Themengebiete zu konkretisieren,

b) drei Fachmodule mit pädagogischen und methodi-
schen Inhalten mit dem Ziel, die Grundkenntnisse 
zu erweitern und an konkreten Situationen in Be-
zug auf unterschiedliche Teilnehmergruppen zu 
vertiefen und zu konkretisieren,

c) ein Fachmodul mit rechtlichen und organisatori-
schen Inhalten mit dem Ziel, die notwendigen 
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rechtlichen und formalen Grundlagen der Organi-
sation und Durchführung waldpädagogischer Ver-
anstaltungen zu vermitteln und

d)  ein Fachmodul mit dem Ziel, die Planung, Durch-
führung und Reflexion von waldpädagogischen 
Veranstaltungen exemplarisch und unter fachkun-
diger Anleitung mit Teilnehmergruppen zu üben.

Die Pflichtmodule werden im Bildungsangebot für 
Waldpädagogik von Forst Baden-Württemberg ausge-
schrieben und finden an den waldpädagogischen Ein-
richtungen von Forst Baden-Württemberg oder der Lan-
desforstverwaltung statt.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Pflichtmo-
dulen ist die Teilnahme an mindestens drei Wahlmodulen 
mit dem Ziel, das Angebotsspektrum der Waldpädagogik 
und der Bildung für nachhaltige Entwicklung kennenzu-
lernen und das eigene methodische Repertoire zu erwei-
tern, verpflichtend. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Der Qualifizierungslehrgang beinhaltet ein Pflicht-
praktikum bei Waldpädagogik- oder Umweltbildungs-
einrichtungen, bei Forstverwaltungen und -betrieben 
oder staatlich zertifizierten Waldpädagoginnen oder 
Waldpädagogen. Im Praktikum wird die oder der 
 Teilnehmende selbst aktiv und führt waldpädagogische 
Veranstaltungen oder Teile davon durch. Die oder der 
Teilnehmende wird während des Pflichtpraktikums von 
einer sachkundigen Person betreut, die mindestens zwei 
Jahre Berufspraxis in der Waldpädagogik vorweisen 
kann. Das Praktikum muss an mindestens zwei Prakti-
kumsstellen abgeleistet werden. Es umfasst mindestens 
40 Stunden, wobei an einer der Praktikumsstellen min-
destens 20 Stunden abzuleisten sind. Als Praktikums-
stunden zählen ausschließlich die Planung, die Durch-
führung und die Reflexion waldpädagogischer Veran-
staltungen im Rahmen des Praktikums. 

(4) Als Nachweis über die Teilnahme an Pflichtmodulen 
nach Absatz 1 können auch vergleichbare Qualifizie-
rungsnachweise der Forstbetriebe und der Forstverwal-
tungen sowie der forstlichen Hochschulen anderer Bun-
desländer anerkannt werden.

(5) Anstelle der Grundmodule nach Absatz 1 Nummer 1 
können auch Qualifizierungsnachweise über eine ent-
sprechende Ausbildung oder ein Studium anerkannt 
 werden.

(6) Als Nachweis über die Teilnahme an bis zu drei Mo-
dulen aus dem Bereich der Wahlmodule nach Absatz 2 
können auch vergleichbare Qualifizierungsnachweise 
anderer Anbieter anerkannt werden, die in den Bereichen 
der Wald-, Umwelt und Naturpädagogik sowie in der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig sind.

(7) Die Prüfungsbehörde nach § 4 Absatz 1 entscheidet 
über die Anerkennung der Qualifizierungsnachweise 
nach Absatz 4 bis 6.

§ 4

Prüfungsbehörde, Prüfungsausschuss

(1) Die Prüfung wird von Forst Baden-Württemberg 
(Prüfungsbehörde) vorbereitet und abgehalten.

(2) Die Prüfungsbehörde und beruft dessen Mitglieder. 
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus einer oder einem 
Prüfungsausschussvorsitzenden, welche oder welcher 
die Prüfung leitet, mindestens zwei Fachprüfenden sowie 
einer oder einem Schriftführenden zusammen.

(3) Die Berufung der Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses erfolgt im Einvernehmen mit der obersten Forst-
behörde, dem Kultusministerium und im Benehmen mit 
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband 
Baden-Württemberg e.V. für die Dauer von vier Jahren. 
Eine erneute Berufung der Mitglieder ist zulässig. Die 
Prüfungsbehörde unterstützt die Vorsitzenden der Prü-
fungsausschüsse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

(4) Zur Fachprüferin oder zum Fachprüfer kann nur be-
stellt werden, wer eine

1. forstliche,

2. ökologisch-naturwissenschaftliche oder

3. pädagogische

Ausbildung oder ein entsprechendes Studium nach-
weisen kann.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei 
 ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig und nicht an Wei-
sungen gebunden. Die Tätigkeit der Mitglieder des Prü-
fungsausschusses ist ehrenamtlich, eine Prüfungsvergü-
tung nach Nummer 2.3 der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz über die Vergütung von Prüfungstätigkeiten ge-
währt.

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die 
oder der Prüfungsausschussvorsitzende, die Schriftfüh-
rerin oder der Schriftführer sowie mindestens zwei Fach-
prüfende anwesend sind. Beschlüsse bedürfen der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder des Prü-
fungsausschusses; Stimmenenthaltung ist nicht möglich. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder 
des Vorsitzenden.

§ 5

Schriftführung

Die Schriftführerin oder der Schriftführer unterstützt  
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bei der Vorbereitung und Durchführung  
der Prüfung und führt über den Verlauf der Prüfung eine 
Niederschrift gemäß § 13.
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§ 6

Anmeldung und Zulassung zur Prüfung

(1) Die zu prüfenden Personen haben spätestens bis zu 
dem von der Prüfungsbehörde festgelegten und in ge-
eigneter Weise bekanntgegebenen Termin schriftlich bei  
der Prüfungsbehörde die Zulassung zur Prüfung zu bean-
tragen.

(2) Zur Prüfung darf nur zugelassen werden wer,

1. die Nachweise über die erfolgreiche Ableistung oder 
Anerkennung der vorgeschriebenen Pflichtmodule 
 gemäß § 3 Absatz 1, die nicht älter als fünf Jahre sein 
dürfen, gerechnet ab dem 1. Januar des Prüfungs-
jahres,

2. den Nachweis über ein Praktikum gemäß § 3 Absatz 2, 
der nicht älter als fünf Jahre sein darf, gerechnet ab 
dem 1. Januar des Prüfungsjahres, und

3. den Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-
Hilfe-Kurs, der nicht älter als zwei Jahre sein darf, ge-
rechnet ab dem 1. Januar des Prüfungsjahres

schriftlich oder elektronisch vorlegt. 

(3) Personen, die zur Prüfung zugelassen werden, erhal-
ten spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn eine 
schriftliche Ladung durch die Prüfungsbehörde. Wer zur 
Prüfung nicht zugelassen wird, erhält einen schriftlichen 
Bescheid.

§ 7

Zeit, Ort und Form der Prüfung

(1) Die Prüfungsbehörde bestimmt im Einvernehmen  
mit dem Prüfungsausschuss Ort, Tag und Uhrzeit der 
Prüfung und gibt diese den Prüfungskandidaten mit der 
Ladung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 bekannt.

(2) Die Prüfung findet mindestens einmal jährlich statt.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
leitet die Prüfung. Sie oder er hat auf die einheitliche 
 Anwendung der Bewertungsmaßstäbe nach dieser Ver-
ordnung hinzuwirken. Jede Prüfungskandidatin und je-
der Prüfungskandidat wird einzeln in den Prüfungsab-
schnitten nach § 8 durch zwei Fachprüfende geprüft, von 
denen eine oder einer die Qualifikation nach § 4 Absatz 4 
Nummer 3 und die oder der andere die Qualifikation 
nach § 4 Absatz 4 Nummer 1 oder 2 aufweisen muss. Der 
Prüfungsbehörde obliegt die Zuweisung der Fachprüfen-
den zu den einzelnen Prüfungskandidatinnen und Prü-
fungskandidaten. 

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich; Vertreter der Prü-
fungsbehörde, sowie notwendige Hilfskräfte und Vertre-
ter der obersten Forstbehörde und des Kultusministe-
riums dürfen bei allen Prüfungsabschnitten anwesend 
sein. Sonstigen Personen, die ein berechtigtes Interesse 
geltend machen, kann die oder der Prüfungsausschuss-
vorsitzende im Benehmen mit den jeweiligen Prüflingen 
die Anwesenheit gestatten. Im Prüfungsabschnitt »prak-

tische Durchführung« gemäß § 10 dürfen darüber hinaus 
neben der Teilnehmergruppe auch deren Lehrkräfte und 
Begleitpersonen anwesend sein.

§ 8

Gegenstand der Prüfung

Die Prüfung besteht aus folgenden Prüfungsabschnitten:

1. schriftliche Planung nach § 9,

2. praktische Durchführung nach § 10 und

3. Kolloquium nach § 11.

Die Reihenfolge der Prüfungsabschnitte nach Satz 1 ist 
einzuhalten.

§ 9

Schriftliche Planung

(1) Die Prüfungsaufgaben mit zugeordneter Teilnehmer-
gruppe werden den Prüfungskandidatinnen und Prü-
fungskandidaten per Auslosung durch die Prüfungsbe-
hörde zugeordnet und im Anschluss bekanntgegeben.

(2) Mit der Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben sind  
die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten auf 
die Folgen der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder 
sonstiger Täuschungshandlungen gemäß § 17 hinzu-
weisen.

(3) Die schriftliche Planung umfasst folgende Bewer-
tungsmerkmale:

1. didaktische Überlegungen zur Teilnehmergruppe,

2. didaktische Überlegungen zum Lernort Wald,

3. didaktische Überlegungen zum vorgegebenen Thema 
der Prüfungsveranstaltung,

4. Überlegungen zu den Zielen der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung,

5. methodische Überlegungen und

6. Überlegungen zum Risikomanagement.

(4) Die schriftliche Planung ist bis zum Ablauf des sieb-
ten Tages nach der Bekanntgabe nach Absatz 1 beim Prü-
fungsausschuss abzugeben; bei postalischer Einsendung 
ist das Datum des Poststempels maßgeblich. Wird die 
schriftliche Planung nicht oder nicht rechtzeitig abgeben, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. Auf diesen Umstand 
ist in der Ladung nach § 6 Absatz 3 hinzuweisen.

§ 10

Praktische Durchführung

Im Prüfungsabschnitt Praktische Durchführung müssen 
die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten je-
weils in 90 Minuten Zeit die von Ihnen im Rahmen des 
Prüfungsabschnitts Schriftliche Planung bearbeitete Prü-
fungsaufgabe mit der zugeordneten Teilnehmergruppe 
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umsetzen. Hierbei wird die didaktische, methodische 
und inhaltliche Umsetzung unter Beachtung der Bedürf-
nisse der Teilnehmergruppe und sicherheitsrelevanter 
Aspekte der im ersten Prüfungsabschnitt Schriftliche 
Planung erstellten schriftlichen Vorbereitung geprüft. 
Die Prüfung umfasst folgende Bewertungsmerkmale:

1. Anfang und Abschluss, Rahmen der Veranstaltung,

2 Anleitung und Begleitung der Aktivitäten, 

3. Umgang mit den Teilnehmenden und angemessene 
Ansprache,

4. fachliche Begleitung,

5. Reflexion der Aktivitäten und Ergebnissicherung,

6. Aufzeigen von Zusammenhängen und Lebenswelt-
bezügen, 

7. Nutzung des Waldes als Lern- und Erlebnisort und

8. angemessener Umgang mit Risiken.

§ 11

Kolloquium

(1) In diesem Prüfungsabschnitt werden im Rahmen 
 eines Prüfungsgesprächs theoretische Kenntnisse ab-
gefragt und die Prüfungskandidaten reflektieren ihre 
 bisherigen Prüfungsabschnitte in Bezug auf folgende 
 Bewertungsmerkmale:

1. Reflexion der Planung,

2. Reflexion der praktischen Durchführung,

3. Reflexion der gesetzten Ziele der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung,

4. Reflexion der Gruppenprozesse und der eigenen Lei-
tungsfähigkeit,

5. Reflexion der eigenen forstlichen und pädagogischen 
Fachkompetenz und

6. Aufzeigen von inhaltlichen und methodische Alterna-
tiven zur durchgeführten Veranstaltung.

(2) Der Prüfungsabschnitt dauert 30 Minuten.

§ 12

Bewertung, Prüfungsergebnis

(1) Die einzelnen Bewertungsmerkmale nach § 9 Ab- 
satz 3, § 10 Satz 3 und § 11 Absatz 1 sind wie folgt zu 
bewerten:

0 Punkte: sehr schwach ausgeprägt 

1 Punkt: schwach ausgeprägt 

2 Punkte: mittel ausgeprägt 

3 Punkte: stark ausgeprägt 

4 Punkte: sehr stark ausgeprägt.

(2) Die jeweiligen Fachprüfenden wirken auf eine 
 einvernehmliche Leistungsbewertung hin. Kommt keine 
einvernehmliche Leistungsbewertung zustande, ent-

scheidet die oder der Prüfungsausschussvorsitzende. Die 
jeweilige Punktzahl wird im Bewertungsbogen aus der 
Anlage vermerkt.

(3) Zur Berechnung der Endpunktzahl werden die er-
reichten Punkte für die Prüfungsabschnitte nach § 8  
Satz 1 Nummer 1 bis 3 zusammengezählt und wie folgt 
gewichtet: 

1. Schriftliche Planung 20 vom Hundert,

2. Praktische Durchführung 50 vom Hundert und

3. Kolloquium 30 vom Hundert.

Die Ergebnisse nach Satz 1 werden auf zwei Nachkom-
mastellen gerundet. Die Endpunktzahl wird auf eine 
ganze Zahl gerundet. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Das Gesamtergebnis der Prüfungskandidatin oder des 
Prüfungskandidaten wird wie folgt gebildet:

1. das Gesamtergebnis »nicht bestanden« entspricht 
 einer Endpunktzahl von weniger als 32 Punkten;

2. das Gesamtergebnis »mit Erfolg bestanden« entspricht 
einer Endpunktzahl von mindestens 32 bis 63 Punk-
ten;

3. das Gesamtergebnis »mit besonderem Erfolg bestan-
den« entspricht einer Endpunktzahl von mindestens 
64 bis 80 Punkten.

(5) Die Feststellung des Gesamtergebnisses obliegt dem 
Prüfungsausschuss. Die Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses wird im Bewertungsbogen vermerkt und der 
Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten durch 
die Prüfungsausschussvorsitzende oder den Prüfungs-
ausschussvorsitzenden im Anschluss an den Prüfungs-
abschnitt »Kolloquium« mündlich bekannt gegeben.

(6) Die oder der Prüfungsausschussvorsitzende benach-
richtigt unverzüglich die Prüfungsbehörde über das Ge-
samtergebnis und die Ergebnisse der einzelnen Prüfungs-
abschnitte.

§ 13

Niederschrift zur Prüfung

(1) Über den Hergang der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Darin sind insbesondere aufzunehmen:

1. die Besetzung des Prüfungsausschusses und die 
 Namen der Prüfungskandidaten,

2. gegebenenfalls gewährte Nachteilsausgleiche nach 
§ 14,

3. besondere, die Prüfungssituation beeinflussende Vor-
kommnisse und

4. die Ergebnisse der einzelnen Prüfungskandidatinnen 
und Prüfungskandidaten in den drei Prüfungsabschnit-
ten, einschließlich des Gesamtergebnisses.

(2) Der Niederschrift nach Absatz 1 ist der ausgefüllte 
Bewertungsbogen einschließlich des stichwortartigen 
Protokolls der Fachprüferinnen und Fachprüfer über die 
praktische Durchführung und über die im mündlichen 
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Kolloquium gestellten Fragen, die gegebenen Antworten 
und deren Bewertung gemäß der Anlage beizufügen.

(3) Die Niederschrift ist von der oder dem Prüfungsaus-
schussvorsitzenden und von der oder dem Schriftführen-
den zu unterzeichnen.

§ 14

Nachteilsausgleich

(1) Bei zu prüfenden Personen, die aufgrund einer 
 Erkrankung oder Behinderung in ihrer Schreibfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit oder ihrer körperlichen Be-
wegungsfähigkeit eingeschränkt sind, gewährt die Prü-
fungsbehörde auf schriftlichen oder elektronischen An-
trag und Nachweis der Beeinträchtigung angemessene 
Maßnahmen zum Nachteilsausgleich. 

(2) Als Nachteilsausgleiche können insbesondere die Be-
arbeitungszeit angemessen verlängert oder persönliche, 
sächliche oder kommunikative Hilfsmittel oder Assisten-
zen zugelassen werden sowie Ruhepausen gewährt wer-
den, die nicht auf die Bearbeitungs- oder Prüfungszeit 
angerechnet werden. 

(3) Die zu prüfenden Personen sind durch die Prüfungs-
behörde in geeigneter Weise rechtzeitig auf die Möglich-
keit einer Antragstellung hinzuweisen. Die Beeinträch-
tigung soll die zu prüfende Person gegenüber der Prü-
fungsbehörde mit der Anmeldung zur Prüfung schriftlich 
oder elektronisch darlegen und durch ein ärztliches 
Zeugnis nachweisen. Die Prüfungsbehörde kann im Ein-
zelfall die Vorlage von Originalen verlangen. 

(4) Nachteilsausgleiche dürfen sich nicht nachteilig auf 
die Bewertung der Prüfungsleistungen auswirken und 
dürfen nicht in das Zeugnis aufgenommen werden.

§ 15

Rücktritt von der Prüfung, Verhinderung, 
Abmeldung von der Prüfung

(1) Im Falle des Fernbleibens von der Prüfung oder 
 einem Prüfungsabschnitt ohne Genehmigung der Prü-
fungsbehörde gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Genehmigt die Prüfungsbehörde den Rücktritt oder 
das Fernbleiben, gilt die Prüfung insgesamt als nicht un-
ternommen. Die Prüfungskandidatin oder der Prüfungs-
kandidat kann im Fall des Satzes 1 bei einem der nächs-
ten Prüfungstermine die gesamte Prüfung wiederholen. 
Das Nachholen einzelner Prüfungsabschnitte ist nicht 
möglich. 

(3) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn die zu prü-
fende Person durch Krankheit an der Ablegung der Prü-
fung oder Teilen davon gehindert ist. Über das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes entscheidet die Prüfungsbe-
hörde. Der Rücktritt muss von der zu prüfenden Person 
unverzüglich gegenüber der Prüfungsbehörde schriftlich 

angezeigt werden; im Falle einer Krankheit ist ein ärzt-
liches Attest vorzulegen. Andere wichtige Gründe sind in 
geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

§ 16

Wiederholung der Prüfung

Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann die Prüfung 
insgesamt zwei Mal wiederholen.

§ 17

Täuschungsversuch und Verstoß gegen 
 Sicherheitsvorschriften

(1) Unternimmt es eine Prüfungskandidatin oder ein 
 Prüfungskandidat, das Ergebnis der Prüfung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, so kann die oder der Prüfungsausschussvor-
sitzende die Prüfungskandidatin oder den Prüfungskandi-
daten von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus-
schließen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn aufgrund des 
Verhaltens der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskan-
didaten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder der 
Ordnung ein sofortiges Eingreifen erforderlich ist. 

(2) Wird eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungs-
kandidat von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus-
geschlossen, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(3) Erweist sich innerhalb einer Frist von drei Jahren 
nach der Aushändigung des Prüfungszeugnisses, dass ein 
Fall des Absatzes 1 Satz 1 vorlag oder dass Prüfungskan-
didatinnen oder Prüfungskandidaten die Zulassung zur 
Prüfung durch falsche Angaben erlangt haben, kann die 
Prüfungsbehörde die Prüfung für nicht bestanden erklä-
ren und das Prüfungszeugnis einziehen. Diese Entschei-
dung ist nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten, 
nachdem die Prüfungsbehörde von der Täuschungshand-
lung Kenntnis erlangt hat, zulässig. Die Entscheidung 
ergeht als Verwaltungsakt und ist der betroffenen Person 
zuzustellen.

§ 18

Prüfungszeugnis

(1) Ist die Prüfung bestanden, erteilt die Prüfungsbe-
hörde ein Zeugnis über das Gesamtergebnis der Prüfung 
nach § 12 Absatz 5, das die Berechtigung nach Absatz 2 
enthält. Das Zeugnis wird von der oder dem Prüfungs-
ausschussvorsitzenden und der Prüfungsbehörde unter-
zeichnet.

(2) Das Bestehen der Prüfung berechtigt dazu, die Be-
zeichnung »staatlich zertifizierte Waldpädagogin« oder 
»staatlich zertifizierter Waldpädagoge« zu führen.

(3) Prüfungskandidaten, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten von der Prüfungsbehörde hierüber einen 
schriftlichen Bescheid.
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den Abschluss eines forstlichen Bachelor- oder Master-
studiengangs an:

1. der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg oder 

2. der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg a. N.

nachweisen. 

(2) Voraussetzung für die Verleihung nach Absatz 1 ist 
ferner, dass 

1. die Gleichwertigkeit der nachgewiesenen Ausbil-
dungs- und Prüfungsleistungen mit den in dieser 
 Verordnung geregelten Anforderungen durch die Prü-
fungsbehörde anerkannt wird und

2. die Nachweise nach § 2 Absatz 2 und § 6 Absatz 2 
Nummer 3 erbracht werden.

(3) § 19 gilt entsprechend.

§ 21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

stuttgart, den 18. Februar 2020 Hauk

§ 19

Prüfungsakten und sonstige Unterlagen

Die Prüfungsakten und sonstige Unterlagen nach § 2 Ab-
satz 2 Satz 3 und 7 verbleiben für die Dauer von drei 
Jahren nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder 
der Bekanntgabe des Bescheides nach § 18 Absatz 3 bei 
der Prüfungsbehörde. Die Prüfungskandidatin oder der 
Prüfungskandidat hat das Recht auf Einsicht in ihre oder 
seine Prüfungsakte. Die Einsichtnahme ist bei der Prü-
fungsbehörde zu beantragen. Die Prüfungsbehörde teilt 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller Zeitpunkt und 
Ort der Einsichtnahme mit. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist sind die Prüfungsakten und sonstigen 
Unterlagen zu löschen, solange und soweit diese nicht im 
Rahmen eines Rechtsstreits benötigt werden.

§ 20

Gleichgestellte Prüfungen

(1) Die Prüfungsbehörde nach § 4 Absatz 1 kann das 
Recht, die Bezeichnung »staatlich zertifizierte Wald-
pädagogin« oder »staatlich zertifizierter Waldpädagoge« 
zu führen, auf Antrag auch an Personen verleihen, die 
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Bekanntmachung des  
Justizministeriums über das Inkrafttreten 

des Abkommens über den Austritt  
des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union 

und der Europäischen Atomgemeinschaft

Vom 21. Februar 2020

Das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs Großbritannien und Nordirland aus der Euro-
päischen Union und der Europäischen Atomgemein-
schaft (ABl. L 29 vom 31. 1. 2020, S. 7) ist am 1. Februar 
2020 in Kraft getreten.

stuttgart, den 21. Februar 2020 Wolf
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VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stutt-
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 Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt  
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Einband- 
decken 2019

Versandstelle 
des Gesetzblattes für 
Baden-Württemberg

Postfach 10 43 63 
70038 Stuttgart 
Telefax 07 11/6 66 01-34

  Der Verkaufspreis für eine Einbanddecke beträgt 12 EUR einschließlich Porto und 
 Verpackung. 

 Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren.

  Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung 
an die Versandstelle des Gesetzblattes für Baden-Württemberg.

 Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 2020.

  Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 2019 wird den Beziehern im 
März 2020 kostenlos zugesandt.


